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§ 45e

Ermäch t i gung f ü r Z i n s i n f o rma t i o n s v e r o r dnung

idF des EStG v. 8.10.2009 (BGBl. I 2009, 3366; BStBl. I 2009, 1346)

1Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zu-
stimmung des Bundesrates die Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom
3. Juni 2003 (ABl. EU Nr. L 157 S. 38) in der jeweils geltenden Fassung
im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen umzusetzen. 2§ 45d Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden.

Text der Richtlinie 2003/48/EG des Rates
RICHTLINIE 2003/48/EG DES RATES

vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen
in der Fassung der RICHTLINIE 2014/48/EU DES RATES

vom 24. März 2014
(EU-Zinsrichtlinie)

KAPITEL I
EINLEITENDE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Z i e l s e t z ung
(1) Das letztliche Ziel dieser Richtlinie besteht darin, dass Erträge, die in einem
Mitgliedstaat im Wege von Zinszahlungen an wirtschaftliche Eigentümer, die na-
türliche Personen sind und die in einem anderen Mitgliedstaat steuerlich ansässig
sind, erzielt werden, nach den Rechtsvorschriften dieses letzteren Mitgliedstaats
effektiv besteuert werden.
(2) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen,
dass die für die Durchführung dieser Richtlinie notwendigen Aufgaben durch
Zahlstellen und andere Wirtschaftsbeteiligte, die in ihrem Gebiet niedergelassen
sind oder deren Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung sich gegebenenfalls in ih-
rem Gebiet befindet, unabhängig davon wahrgenommen werden, wo der Schuld-
ner der der Zinszahlung zugrunde liegenden Forderung niedergelassen ist.

Artikel 1a

De f i n i t i o n b e s t immt e r Beg r i f f e
Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck:
a) „Wirtschaftsbeteiligter“ ein Kredit- und Finanzinstitut, jede andere juristische

Person oder eine natürliche Person, die in Ausübung ihrer beruflichen Tätig-
keit regelmäßig oder gelegentlich eine Zinszahlung im Sinne dieser Richtlinie
vornimmt oder einzieht;

b) „Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung“ einer Einrichtung mit oder ohne
Rechtspersönlichkeit die Anschrift des Ortes, an dem die wichtigsten geschäft-
lichen Entscheidungen getroffen werden, die zur Durchführung der gesamten
Geschäftstätigkeit der Einrichtung erforderlich sind. Werden diese Entschei-
dungen in mehr als einem Land oder einem Rechtssystem getroffen, so gilt als
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung die Anschrift des Ortes, an dem die
Mehrheit der wichtigsten geschäftlichen Entscheidungen in Bezug auf die
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den Zinszahlungen zugrunde liegenden Vermögenswerte im Sinne dieser
Richtlinie getroffen werden;

c) „Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung“ eines Trusts oder einer anderen
Rechtsvereinbarung
i) die ständige Anschrift der natürlichen Person, die die Hauptverantwortung

für die wichtigsten geschäftlichen Entscheidungen in Bezug auf die Ver-
mögenswerte der Rechtsvereinbarung trägt, oder im Falle eines Trusts die
ständige Anschrift des Treuhänders. Trägt mehr als eine natürliche Person
diese Hauptverantwortung, so gilt als Ort der tatsächlichen Geschäftslei-
tung die ständige Anschrift der Person, die die Hauptverantwortung für
die Mehrheit der wichtigsten geschäftlichen Entscheidungen in Bezug auf
die den Zinszahlungen zugrunde liegenden Vermögenswerte im Sinne die-
ser Richtlinie trägt, oder

ii) die Anschrift, unter der die juristische Person, die die Hauptverantwortung
für die Verwaltung der Vermögenswerte der Rechtsvereinbarung trägt,
oder, im Falle eines Trusts, unter der der Treuhänder die Mehrheit der
wichtigsten geschäftlichen Entscheidungen in Bezug auf diese Ver-
mögenswerte trifft. Werden die wichtigsten geschäftlichen Entscheidun-
gen in mehr als einem Land oder mehr als einem Rechtssystem getroffen,
so gilt als Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung die Anschrift des Ortes,
an dem die Mehrheit der wichtigsten Entscheidungen in Bezug auf die
den Zinszahlungen zugrunde liegenden Vermögenswerte im Sinne dieser
Richtlinie getroffen werden;

d) „effektiv besteuert“, dass eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung für ihre
gesamten Einkünfte oder den Teil ihrer Einkünfte, der ihren gebietsfremden
Teilnehmern zuzurechnen ist, einschließlich aller Zinszahlungen, steuerpflich-
tig ist.

Artikel 2

De f i n i t i o n d e s w i r t s c h a f t l i c h en E i g en t üme r s
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt unbeschadet der Sätze 2 bis 4 als „wirt-
schaftlicher Eigentümer“ jede natürliche Person, die eine Zinszahlung verein-
nahmt oder zu deren Gunsten eine Zinszahlung erfolgt, es sei denn, sie weist nach,
dass sie die Zahlung nicht für sich selbst vereinnahmt hat oder sie nicht zu ihren
Gunsten erfolgt ist, d.h. dass sie
a) als Zahlstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 handelt oder
b) im Auftrag einer Einrichtung mit oder ohne Rechtspersönlichkeit handelt und

dem Wirtschaftsbeteiligten, der die Zinszahlung vornimmt oder einzieht, den
Namen, die Rechtsform, die Anschrift des Ortes der Niederlassung der Ein-
richtung und die Anschrift des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung der
Einrichtung mitteilt, sofern sich dieser in einem anderen Land oder anderem
Rechtssystem befindet;

c) im Auftrag einer Rechtsvereinbarung handelt und dem Wirtschaftsbeteiligten,
der die Zinszahlung vornimmt oder einzieht, den Namen (sofern vorhanden),
die Rechtsform, die Anschrift des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung der
Rechtsvereinbarung sowie den Namen der juristischen oder natürlichen Per-
son gemäß Artikel 1a Buchstabe c mitteilt oder

d) im Auftrag einer anderen natürlichen Person handelt, welche der wirtschaftli-
che Eigentümer ist, und deren Identität und Wohnsitz gemäß Artikel 3 Ab-
satz 2 der Zahlstelle mitteilt.

(2) Liegen einer Zahlstelle Informationen vor, die den Schluss nahe legen, dass die
natürliche Person, die eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten eine
Zinszahlung erfolgt, möglicherweise nicht der wirtschaftliche Eigentümer ist, und
findet auf diese natürliche Person Absatz 1 Buchstabe a, Absatz 1 Buchstabe b
oder Absatz 1 Buchstabe c keine Anwendung, so unternimmt die Zahlstelle an-
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gemessene Schritte gemäß Artikel 3 Absatz 2 zur Feststellung der Identität des
wirtschaftlichen Eigentümers. Kann die Zahlstelle den wirtschaftlichen Eigentü-
mer nicht feststellen, so behandelt sie die betreffende natürliche Person als den
wirtschaftlichen Eigentümer.
(3) Nimmt ein Wirtschaftsbeteiligter, der auch in den Anwendungsbereich des
Artikels 2 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (1) fällt, eine Zinszahlung an eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung vor
oder zieht er für diese eine Zinszahlung ein und wird die betreffende Einrichtung
oder Rechtsvereinbarung nicht effektiv besteuert und befindet sich der Ort ihrer
Niederlassung oder ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung in einem Land oder ei-
nem Rechtssystem außerhalb des Gebiets nach Artikel 7 dieser Richtlinie und des
räumlichen Geltungsbereichs von Abkommen oder Regelungen, die dieselben
Maßnahmen wie diese Richtlinie oder diesen gleichwertige Maßnahmen vorsehen,
so gelten die Unterabsätze 2 bis 5 dieses Absatzes.
Die Zahlung gilt als zu unmittelbaren Gunsten einer natürlichen Person vor-
genommen oder eingezogen, die in einem anderen Mitgliedstaat ansässig ist als
der Wirtschaftsbeteiligte und gemäß Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie 2005/60/EG
wirtschaftlicher Eigentümer der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung ist. Die
Identität dieser natürlichen Person wird gemäß den Sorgfaltspflichten nach Arti-
kel 7 und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b jener Richtlinie festgestellt. Diese natürli-
che Person gilt für die Zwecke dieser Richtlinie auch als der wirtschaftliche Eigen-
tümer.
Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 gelten die Kategorien von Einrichtungen und
Rechtsvereinbarungen, die in dem Verzeichnis in Anhang I genannt werden, als
nicht effektiv besteuert.
Der in Unterabsatz 1 genannte Wirtschaftsbeteiligte stellt die Rechtsform und den
Ort der Niederlassung oder gegebenenfalls den Ort der tatsächlichen Geschäftslei-
tung der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung anhand der Informationen fest, die
eine natürliche Person, die insbesondere gemäß Absatz 1 Buchstaben b und c im
Auftrag der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung handelt, mitteilt, es sei denn,
dem Wirtschaftsbeteiligten liegen zuverlässigere Informationen vor, aus denen
hervorgeht, dass die erhaltenen Informationen für die Zwecke der Anwendung die-
ses Absatzes unrichtig oder unvollständig sind.
Fällt eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung nicht unter eine der in Anhang I
aufgeführten Kategorien oder fällt sie zwar unter diese Kategorien, gibt aber an, ef-
fektiv besteuert zu werden, so legt der in Unterabsatz 1 genannte Wirtschaftsbetei-
ligte auf der Grundlage allgemein anerkannter Tatsachen oder amtlicher Doku-
mente, die von der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung vorgelegt wurden oder
aufgrund der Sorgfaltspflichten gemäß der Richtlinie 2005/60/EG verfügbar sind,
fest, ob die Einrichtung oder Rechtsvereinbarung effektiv besteuert wird.
(4) Gilt eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung gemäß Artikel 4 Absatz 2 als
Zahlstelle kraft Vereinnahmung oder Einziehung einer Zinszahlung, so gilt die
Zinszahlung als den folgenden natürlichen Personen zugeflossen, die als wirt-
schaftlicher Eigentümer für die Zwecke dieser Richtlinie gelten:
a) jeder natürlichen Person, die einen Anspruch auf die vereinnahmten Erträge

aus den Vermögenswerten hat, aus denen die Zahlung erwächst, oder einen
Anspruch auf andere, anstelle der Erträge zu gewährenden Vermögensvorteile
hat, wenn die Einrichtung oder Rechtsvereinbarung die Zahlung vereinnahmt
oder die Zahlung zu ihren Gunsten erfolgt, und dies anteilig entsprechend ih-
rem jeweiligen Anspruch auf diese Erträge;

b) für jeden Teil der Erträge aus den Vermögenswerten, aus denen die Zahlung
erwächst, oder aus anderen Vermögensvorteilen, die anstelle der Erträge zu
gewähren sind, auf die – wenn die Einrichtung oder Rechtsvereinbarung die
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Zahlung vereinnahmt oder die Zahlung zu ihren Gunsten erfolgt – natürliche
Personen gemäß Buchstabe a keinen Anspruch haben, jeder natürlichen Per-
son, die mittelbar oder unmittelbar einen Beitrag zu den Vermögenswerten
der betreffenden Einrichtung oder Rechtsvereinbarung geleistet hat, unabhän-
gig davon, ob die betreffende Person Anspruch auf die Vermögenswerte oder
die Einkünfte der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung hat;

c) wenn natürliche Personen nach Buchstabe a oder b zum Zeitpunkt der Verein-
nahmung oder des Einzugs der Zinszahlung gemeinsam oder einzeln keinen
Anspruch auf die gesamten Einkünfte aus den Vermögenswerten, aus denen
die Zahlung erwächst, oder auf alle anderen Vermögensvorteile, die anstelle
der Erträge zu gewähren sind, jeder natürlichen Person, die zu einem späteren
Zeitpunkt Anspruch auf die gesamten oder einen Teil der Vermögenswerte,
aus denen die Zinszahlung erwächst, oder auf andere einer solchen Zinszah-
lung entsprechenden Vermögenswerte hat und zwar anteilig zu ihrem An-
spruch auf diese Einkünfte. Der Gesamtbetrag, der als einer solchen natürli-
chen Person zugeflossen gilt, übersteigt nicht die Höhe der von der
Einrichtung oder Rechtsvereinbarung vereinnahmten oder eingezogenen
Zinszahlung nach Abzug derjenigen Teile, die gemäß diesem Absatz einer na-
türlichen Person nach den Buchstaben a und b zugerechnet worden sind.

Artikel 3

I d en t i t ä t und Wohn s i t z d e s w i r t s c h a f t l i c h en E ig en t üme r s
(1) Jeder Mitgliedstaat legt in seinem Gebiet Verfahren fest und sorgt für deren An-
wendung, die es der Zahlstelle ermöglichen, für die Zwecke der Artikel 8 bis 12
den wirtschaftlichen Eigentümer und dessen Wohnsitz zu ermitteln. Diese Verfah-
ren müssen die in den Absätzen 2 und 3 niedergelegten Mindestanforderungen er-
füllen.
(2) Die Zahlstelle ermittelt die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers wie folgt
anhand von Mindestanforderungen, die je nach dem Beginn der Beziehungen zwi-
schen der Zahlstelle und dem wirtschaftlichen Eigentümer variieren:
a) Bei vertraglichen Beziehungen, die vor dem 1. Januar 2004 eingegangen wur-

den, ermittelt die Zahlstelle die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers,
nämlich seinen Namen und seine Anschrift, anhand der Informationen, die
ihr insbesondere aufgrund der im Staat ihrer Niederlassung geltenden Vor-
schriften und der Richtlinie 2005/60/EG zur Verfügung stehen;

b) bei vertraglichen Beziehungen oder bei Transaktionen ohne vertragliche Be-
ziehungen, die seit dem 1. Januar 2004 eingegangen bzw. getätigt wurden, er-
mittelt die Zahlstelle die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers, nämlich
seinen Namen, seine Anschrift, sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort so-
wie die ihm von diesem Mitgliedstaat erteilte Steuer-Identifikationsnummer
oder deren Entsprechung im Einklang mit dem Verzeichnis nach Absatz 4.
Bei vertraglichen Beziehungen bzw. bei Transaktionen ohne vertragliche Be-
ziehungen, die vor dem 1. Juli 2015 eingegangen bzw. getätigt werden, sind
Angaben zum Geburtsdatum und Geburtsort nur erforderlich, sofern keine sol-
che Steuer-Identifikationsnummer oder deren Entsprechung vorliegt.

Die unter Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden anhand eines
vom wirtschaftlichen Eigentümer vorgelegten Passes oder amtlichen Personalaus-
weises oder eines anderen von ihm vorgelegten amtlichen Ausweisdokuments, ge-
gebenenfalls gemäß den Angaben in dem Verzeichnis nach Absatz 4, ermittelt. An-
gaben, die nicht in diesen Dokumenten eingetragen sind, werden anhand eines
anderen vom wirtschaftlichen Eigentümer vorgelegten Identitätsnachweises ermit-
telt.
(3) Legt der wirtschaftliche Eigentümer von sich aus einen Nachweis über seinen
steuerlichen Wohnsitz vor, der innerhalb der drei Jahre vor dem Tag der Zahlung
oder einem späteren Tag, an dem die Zahlung als einem wirtschaftlichen Eigentü-
mer zugeflossen gilt, von der zuständigen Behörde eines Landes ausgestellt wur-
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de, so gilt sein Wohnsitz als in diesem Land belegen. Anderenfalls gilt er als in
dem Land wohnhaft, in dem er seine ständige Anschrift hat. Die Zahlstelle ermit-
telt den Wohnsitz des wirtschaftlichen Eigentümers anhand folgender Mindest-
anforderungen:
a) Bei vertraglichen Beziehungen, die vor dem 1. Januar 2004 eingegangen wur-

den, ermittelt die Zahlstelle die aktuelle ständige Anschrift des wirtschaftli-
chen Eigentümers anhand der besten Informationen, die ihr insbesondere auf-
grund der im Staat ihrer Niederlassung geltenden Vorschriften und der
Richtlinie 2005/60/EG zur Verfügung stehen;

b) bei vertraglichen Beziehungen bzw. – beim Fehlen vertraglicher Beziehungen
– bei Transaktionen, die ab dem 1. Januar 2004 eingegangen bzw. getätigt wer-
den, ermittelt die Zahlstelle die aktuelle ständige Anschrift des wirtschaftli-
chen Eigentümers anhand der Anschrift, die sich aus den Schritten zur Fest-
stellung der Identität gemäß Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b ergibt,
wobei diese Informationen anhand der der Zahlstelle verfügbaren aktuellsten
Unterlagen zu aktualisieren sind.

In dem unter Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Fall, in dem wirtschaftliche
Eigentümer einen in einem Mitgliedstaat ausgestellten Pass oder amtlichen Per-
sonalausweis oder ein anderes amtliches Ausweisdokument vorlegen, und ihren ei-
genen Angaben zufolge in einem Drittland wohnhaft sind, wird der Wohnsitz an-
hand eines Nachweises über den steuerlichen Wohnsitz ermittelt, der innerhalb
von drei Jahren vor dem Tag der Zahlung oder einem späteren Tag, an dem die
Zahlung als einem wirtschaftlichen Eigentümer zugeflossen gilt, von der zuständi-
gen Behörde des Drittlands ausgestellt wurde, in dem der wirtschaftliche Eigentü-
mer seinen eigenen Angaben nach wohnhaft ist. Wird ein solcher Nachweis nicht
vorgelegt, so gilt der Wohnsitz als in dem Mitgliedstaat belegen, in dem der Pass,
der amtliche Personalausweis oder ein anderes amtliches Ausweisdokument aus-
gestellt wurde. Bei wirtschaftlichen Eigentümern, zu denen der Zahlstelle amtliche
Dokumente vorliegen, die beweisen, dass ihr steuerlicher Wohnsitz aufgrund von
Vorrechten im Zusammenhang mit ihrem Diplomatenstatus oder aufgrund ande-
rer international vereinbarter Regelungen nicht in dem Land ihrer ständigen An-
schrift liegt, wird der Wohnsitz anhand dieser der Zahlstelle verfügbaren amtlichen
Dokumente ermittelt.
(4) Jeder Mitgliedstaat, der Steuer-Identifikationsnummern oder deren Entspre-
chung erteilt, unterrichtet die Kommission bis zum 31. Dezember 2014 über den
Aufbau und das Format dieser Nummern sowie über die amtlichen Dokumente,
die Informationen zu den erteilten Identifikationsnummern enthalten. Jeder Mit-
gliedstaat unterrichtet die Kommission außerdem über jede Änderung, die in die-
sem Zusammenhang erfolgt. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der Euro-
päischen Union ein vollständiges Verzeichnis der bei ihr eingegangenen
Informationen.

Artikel 4

Zah l s t e l l e n
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt als ‚Zahlstelle‘ jeder in einem Mitglied-
staat niedergelassene Wirtschaftsbeteiligte, der eine Zinszahlung an den wirt-
schaftlichen Eigentümer vornimmt oder eine solche Zinszahlung zu dessen unmit-
telbaren Gunsten einzieht.
Für die Zwecke dieses Absatzes ist es unerheblich, ob der betreffende Wirtschafts-
beteiligte Schuldner der Forderung oder Emittent des Wertpapiers ist, die den Er-
trägen zugrunde liegen, oder vom Schuldner, vom Emittenten oder vom wirt-
schaftlichen Eigentümer mit der Zinszahlung oder deren Einziehung beauftragt
ist.
Ein in einem Mitgliedstaat niedergelassener Wirtschaftsbeteiligter gilt für die
Zwecke dieser Richtlinie auch als Zahlstelle, wenn folgende Bedingungen erfüllt
sind:
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a) Er nimmt eine Zinszahlung an einen anderen Wirtschaftsbeteiligten – ein-
schließlich einer festen Niederlassung oder einer Tochtergesellschaft des ers-
ten Wirtschaftsbeteiligten – vor, der außerhalb des Gebiets nach Artikel 7 und
des räumlichen Geltungsbereichs von Abkommen oder Regelungen, die die-
selben Maßnahmen wie diese Richtlinie oder diesen gleichwertige Maßnah-
men vorsehen, ansässig ist, und

b) der erste Wirtschaftsbeteiligte hat angesichts der ihm vorliegenden Informatio-
nen Grund zu der Annahme, dass der zweite Wirtschaftsbeteiligte den Ertrag
an einen wirtschaftlichen Eigentümer zahlen oder zu dessen unmittelbaren
Gunsten einziehen wird, bei dem es sich um eine natürliche Person handelt,
die nach Kenntnis des ersten Wirtschaftsbeteiligten in Anbetracht des Artikels
3 in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft ist.

Sind die Bedingungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a und b erfüllt, so gilt die
Zinszahlung des ersten Wirtschaftsbeteiligten oder die Einziehung einer Zinszah-
lung durch diesen als zu unmittelbaren Gunsten des wirtschaftlichen Eigentümers
nach Unterabsatz 1 Buchstabe b erfolgt.
(2) Eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung, deren Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung sich in einem Mitgliedstaat befindet und die nach den allgemeinen
Vorschriften über die direkte Besteuerung entweder dieses Mitgliedstaats oder des
Mitgliedstaats, in dem sich der Ort ihrer Niederlassung befindet, oder eines Lan-
des oder Rechtssystems, das in anderer Weise als steuerlicher Wohnsitz gilt, nicht
effektiv besteuert wird, gilt als Zahlstelle kraft Vereinnahmung oder Einziehung
einer Zinszahlung.
Für die Zwecke dieses Absatzes gelten die Kategorien von Einrichtungen und
Rechtsvereinbarungen, die in dem Verzeichnis in Anhang II genannt werden, als
nicht effektiv besteuert.
Gehört eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung nicht einer der in dem Ver-
zeichnis in Anhang II genannten Kategorien an oder fällt sie zwar unter diesen An-
hang, gibt aber an, effektiv besteuert zu werden, so legt der Wirtschaftsbeteiligte
auf der Grundlage allgemein anerkannter Tatsachen oder amtlicher Dokumente,
die von der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung vorgelegt wurden oder aufgrund
der Sorgfaltspflichten gemäß der Richtlinie 2005/60/EG verfügbar sind, fest, ob
die Einrichtung oder Rechtsvereinbarung effektiv besteuert wird.
Jeder in einem Mitgliedstaat niedergelassene Wirtschaftsbeteiligte, der an eine
Einrichtung oder Rechtsvereinbarung gemäß diesem Absatz, deren Ort der tat-
sächlichen Geschäftsleitung in einem anderemMitgliedstaat als dem Staat belegen
ist, in dem der Wirtschaftsbeteiligte niedergelassen ist, eine Zinszahlung vor-
nimmt oder für diese einzieht, unterrichtet die zuständige Behörde des Mitglied-
staats seiner Niederlassung unter Nutzung der Informationen gemäß Artikel 2 Ab-
satz 3 Unterabsatz 4 oder sonstiger verfügbarer Informationen über Folgendes:
i) den Namen der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung (sofern vorhanden),
ii) ihre Rechtsform,
iii) den Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung,
iv) den gemäß Artikel 8 bestimmten Gesamtbetrag der Zinszahlung, die an die

Einrichtung oder Rechtsvereinbarung gezahlt oder für diese eingezogen wur-
de,

v) den Zeitpunkt der letzten Zinszahlung.
Die natürlichen Personen, die als wirtschaftliche Eigentümer der an eine Einrich-
tung oder Rechtsvereinbarung nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gezahlten oder
für diese eingezogenen Zinszahlung gelten, werden nach den Vorschriften des Ar-
tikels 2 Absatz 4 bestimmt. Kommt Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c zur Anwen-
dung, so übermittelt die Einrichtung oder Rechtsvereinbarung – falls einer natürli-
chen Person zu einem späteren Zeitpunkt ein Anspruch auf die Vermögenswerte,
aus denen die Zinszahlungen erwachsen, oder auf andere Vermögensvorteile, die
anstelle der Zinszahlung zu gewähren sind, entsteht – der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befin-
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det, die Informationen nach Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 2. Die Einrichtung
oder Rechtsvereinbarung meldet der zuständigen Behörde auch jede Änderung
des Ortes ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung.
Die Pflichten gemäß Unterabsatz 5 bestehen für zehn Jahre ab dem Zeitpunkt der
letzten Zinszahlung, die von der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung verein-
nahmt oder eingezogen wurde, oder ab dem letzten Zeitpunkt, zu dem einer natür-
lichen Person ein Anspruch auf die Vermögenswerte, aus denen die Zinszahlun-
gen erwachsen, oder auf andere Vermögenswerte, die der Zinszahlung
entsprechen, entstanden ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.
Hat eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung in einem Fall, in dem Artikel 2 Ab-
satz 4 Buchstabe c zur Anwendung kommt, den Ort ihrer tatsächlichen Geschäfts-
leitung in einen anderen Mitgliedstaat verlegt, so übermittelt die zuständige
Behörde des ersten Mitgliedstaats der zuständigen Behörde des neuen Mitglied-
staats die folgenden Informationen:
i) den Betrag der von der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung vereinnahmten

oder für sie eingezogenen Zinszahlung, der nach wie vor nicht von früheren
Ansprüchen auf die betreffenden Vermögenswerte abgedeckt wird;

ii) den Zeitpunkt der letzten Zinszahlung, die von der Einrichtung oder Rechts-
vereinbarung vereinnahmt oder für sie eingezogen wurde, oder den letzten
Zeitpunkt, zu dem einer natürlichen Person ein Anspruch auf die gesamten
oder einen Teil der Vermögenswerte, aus denen die Zinszahlungen erwachsen,
oder auf andere Vermögenswerte, die anstelle der Zinszahlung zu gewähren
sind, entstanden ist, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist.

Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn die Einrichtung oder Rechtsverein-
barung den Nachweis erbringt, dass einer der folgenden Fälle auf sie zutrifft:
a) Es handelt sich um einen Organismus für gemeinsame Anlagen oder einen an-

deren Investmentfonds oder ein anderes Investmentsystem gemäß der Defini-
tion in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d Ziffern i und iii oder Artikel 6 Absatz 1
Buchstaben e Ziffern i und iii;

b) es handelt sich um eine Einrichtung, die Altersversorgungsleistungen oder
Versicherungsdienstleistungen erbringt, oder um ein Unternehmen, das von
einer solchen Einrichtung mit der Verwaltung ihrer Vermögenswerte beauf-
tragt wurde;

c) sie ist nach dem geltenden Verfahren des Mitgliedstaats, in dem sich ihr steu-
erlicher Wohnsitz oder der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet,
als nach den allgemeinen Vorschriften über die direkte Besteuerung zur Be-
freiung von der effektiven Besteuerung berechtigt anerkannt, weil sie aus-
schließlich gemeinnützigen, karitativen Zwecken dient;

d) sie stellt gemeinsam gehaltenes wirtschaftliches Eigentum dar, bezüglich des-
sen der Wirtschaftsbeteiligte, der die Zahlung vornimmt oder einzieht, die
Identität und den Wohnsitz aller wirtschaftlichen Eigentümer nach Artikel 3
festgestellt hat und damit nach Absatz 1 selbst die Zahlstelle ist.

(3) Eine Einrichtung nach Absatz 2, die einem Organismus für gemeinsame Anla-
gen oder einem Investmentfonds oder Investmentsystem für gemeinsame Anlagen
nach Absatz 2 Unterabsatz 8 Buchstabe a ähnlich ist, hat die Möglichkeit, sich für
die Zwecke dieser Richtlinie als einen Organismus, einen Investmentfonds oder
ein Investmentsystem dieser Art behandeln zu lassen.
Nutzt eine Einrichtung die Möglichkeit nach Unterabsatz 1, so stellt der Mitglied-
staat, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet, eine ent-
sprechende Bescheinigung aus. Die Einrichtung legt die Bescheinigung dem
Wirtschaftsbeteiligten, der die Zinszahlung vornimmt oder einzieht, vor. Der Wirt-
schaftsbeteiligte ist in diesem Fall von den Pflichten gemäß Absatz 2 Unter-
absatz 4 befreit.
Zur Gewährleistung der wirksamen Anwendung dieser Richtlinie regeln die Mit-
gliedstaaten die Einzelheiten der in Unterabsatz 1 genannten Wahlmöglichkeit für
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die Einrichtungen, deren Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung sich in ihrem Ho-
heitsgebiet befindet.

Artikel 5

De f i n i t i o n d e r z u s t ä nd i g en Behö r d e
Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt als „zuständige Behörde“:
a) in den Mitgliedstaaten jegliche Behörde, die die Mitgliedstaaten der Kommis-

sion melden, und
b) in Drittländern die für Zwecke bilateraler oder multilateraler Steuerabkommen

zuständige Behörde oder, in Ermangelung einer solchen, diejenige Behörde,
die für die Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen für steuerliche Zwe-
cke zuständig ist.

Artikel 6

De f i n i t i o n d e r Z i n s z ah l ung
(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten als „Zinszahlung“:
a) gezahlte oder einem Konto gutgeschriebene Zinsen, die mit Forderungen jeg-

licher Art zusammenhängen, unabhängig davon, ob diese hypothekarisch ge-
sichert sind oder nicht und ob sie ein Recht auf Beteiligung am Gewinn des
Schuldners beinhalten oder nicht, insbesondere Erträge aus Staatspapieren,
Anleihen und Schuldverschreibungen einschließlich der mit diesen Titeln ver-
bundenen Prämien und Gewinne; Zuschläge für verspätete Zahlungen gelten
nicht als Zinszahlung;

b) alle gezahlten oder erzielten oder einem Konto gutgeschriebenen Erträge, die
mit Wertpapieren jeder Art zusammenhängen, es sei denn, die Erträge gelten
unmittelbar als Zinszahlung nach den Buchstaben a, c, d oder e, und wenn
i) die zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Bedingungen für die Kapital-

rückzahlung die Zusage an den Kapitalgeber enthalten, dass er bei Fällig-
keit mindestens 95 % des eingesetzten Kapitals erhält, oder

ii) die zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Bedingungen vorsehen, dass
mindestens 95 % der Erträge aus Wertpapieren an Zinsen oder Erträge ge-
mäß den Buchstaben a, c, d oder e gebunden sind;

c) bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Forderungen im Sinne von
Buchstabe a aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen und alle bei Abtretung,
Rückzahlung oder Einlösung von Wertpapieren nach Buchstabe b aufgelaufe-
nen oder kapitalisierten Erträge;

d) Erträge aufgrund von Zahlungen nach den Buchstaben a, b oder c dieses Ab-
satzes, die entweder unmittelbar oder mittelbar erfolgen, eingeschlossen sol-
che über eine Einrichtung oder Rechtsvereinbarung im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 2, und die ausgeschüttet werden von
i) Organismen für gemeinsame Anlagen oder andere Investmentfonds oder

Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen, die entweder nach dem
Recht eines Mitgliedstaats oder eines der Länder des Europäischen Wirt-
schaftsraums, die nicht der Union angehören, als solche registriert sind
oder deren Vertragsbedingungen oder Satzung dem für Investmentfonds
oder Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen geltenden Recht eines
der genannten Staaten oder Länder unterliegen. Dies gilt unabhängig von
der Rechtsform solcher Organismen, Investmentfonds oder Investment-
systeme und unabhängig von einer etwaigen Beschränkung der Veräuße-
rung, Abtretung oder Einlösung ihrer Anteile auf eine begrenzte Gruppe
von Anlegern;

ii) Einrichtungen, die von der Möglichkeit nach Artikel 4 Absatz 3 Gebrauch
gemacht haben;
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iii) Investmentfonds oder Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen, die
außerhalb des Gebiets nach Artikel 7 und außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums niedergelassen sind. Dies gilt unabhängig von ihrer
Rechtsform und unabhängig von einer etwaigen Beschränkung der Ver-
äußerung, Abtretung oder Einlösung ihrer Anteile auf eine begrenzte
Gruppe von Anlegern;

e) Erträge, die bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Anteilen an den
nachstehend aufgeführten Organismen, Einrichtungen, Investmentfonds oder
Investmentsystemen realisiert werden, wenn diese direkt oder indirekt über
andere solche Organismen, Investmentfonds oder Investmentsysteme oder
über Einrichtungen oder Rechtsvereinbarungen im Sinne von Artikel 4 Ab-
satz 2 mehr als 40 % ihres Vermögens in Forderungen nach Buchstabe a dieses
Absatzes oder in Wertpapieren nach Buchstabe b dieses Absatzes angelegt ha-
ben:
i) Organismen für gemeinsame Anlagen oder andere Investmentfonds oder

Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen, die entweder nach dem
Recht eines Mitgliedstaats oder eines der Länder des Europäischen Wirt-
schaftsraums, die nicht der Union angehören, als solche registriert sind
oder deren Vertragsbedingungen oder Satzung dem für Investmentfonds
oder Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen geltenden Recht eines
der genannten Staaten oder Länder unterliegen. Dies gilt unabhängig von
der Rechtsform solcher Organismen, Investmentfonds oder Investment-
systeme und unabhängig von einer etwaigen Beschränkung der Veräuße-
rung, Abtretung oder Einlösung ihrer Anteile auf eine begrenzte Gruppe
von Anlegern;

ii) Einrichtungen, die von der Möglichkeit nach Artikel 4 Absatz 3 Gebrauch
gemacht haben;

iii) Investmentfonds oder Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen, die
außerhalb des Gebiets nach Artikel 7 und außerhalb des Europäischen
Wirtschaftsraums niedergelassen sind. Dies gilt unabhängig von ihrer
Rechtsform und unabhängig von einer etwaigen Beschränkung der Ver-
äußerung, Abtretung oder Einlösung ihrer Anteile auf eine begrenzte
Gruppe von Anlegern.

Für die Zwecke dieses Buchstabens gelten Vermögenswerte, die Organismen,
Einrichtungen, Investmentfonds oder Investmentsysteme aufgrund ihrer Ver-
einbarungen, Verträge oder sonstigen Rechtsübereinkünfte zur Verwirk-
lichung ihrer Anlageziele als Sicherheit halten müssen, bei denen jedoch der
Kapitalgeber nicht einbezogen ist und ihm auch keine Rechte erwachsen,
nicht als Forderungen gemäß Buchstabe a oder als Wertpapiere gemäß Buch-
stabe b;

f) Leistungen aus einem Lebensversicherungsvertrag, wenn
i) in dem Vertrag eine Rendite garantiert wird oder
ii) die tatsächliche Vertragsleistung zu über 40 % an Zinsen oder Erträge im

Sinne der Buchstaben a, b, c, d und e gebunden ist.
Für die Zwecke dieses Buchstabens gelten ein Überschuss einer vom Lebens-
versicherer vor Fälligkeit des Lebensversicherungsvertrags geleisteten Rück-
zahlung oder Teilrückzahlung sowie ein Überschuss eines vom Lebensver-
sicherer ausgezahlten Betrags gegenüber der Summe aller Zahlungen, die im
Rahmen desselben Lebensversicherungsvertrags an den Versicherer geleistet
wurden, als Leistung aus einem Lebensversicherungsvertrag. Im Falle der voll-
ständigen oder teilweisen Abtretung einer Lebensversicherung an einen Drit-
ten gilt ein Überschuss des Wertes des übertragenen Vertrags gegenüber der
Summe aller an den Lebensversicherer geleisteten Zahlungen ebenfalls als
Leistung aus einem Lebensversicherungsvertrag. Eine Leistung aus einem Le-
bensversicherungsvertrag, der lediglich eine Rente oder eine über mindestens
fünf Jahre zu leistende feste Auszahlungsrate vorsieht, gilt nur dann als solche,
wenn es sich um eine Rückzahlung oder eine Abtretung an einen Dritten han-
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delt, die vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren erfolgt. Ein Betrag, der aus-
schließlich wegen Tod, Invalidität oder Krankheit ausgezahlt wird, gilt nicht
als Leistung aus einem Lebensversicherungsvertrag.

Es steht den Mitgliedstaaten jedoch frei, für Organismen für gemeinsame Anlagen
oder andere Investmentfonds oder Investmentsysteme für gemeinsame Anlagen,
die entweder gemäß den Vorschriften der Mitgliedstaaten registriert sind oder de-
ren Vertragsbedingungen oder Satzung dem Recht der Mitgliedstaaten unterlie-
gen, die unter Unterabsatz 1 Buchstabe e genannten Erträge nur insoweit in die
Definition der Zinszahlung einzubeziehen, als sie Erträgen entsprechen, die mit-
telbar oder unmittelbar aus Zinszahlungen im Sinne der Buchstaben a, b oder c je-
nes Unterabsatzes stammen.
In Bezug auf Unterabsatz 1 Buchstabe f Ziffer ii steht es einem Mitgliedstaat frei,
Erträge ungeachtet der Zusammensetzung der Leistung in die Definition der
Zinszahlung einzubeziehen, sofern diese von einem Lebensversicherer mit Sitz in
diesem Staat gezahlt oder erhalten werden.
Macht ein Mitgliedstaat von einer oder beiden Wahlmöglichkeiten nach Unter-
absatz 2 und Unterabsatz 3 Gebrauch, teilt er dies der Kommission mit. Die Tatsa-
che, dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, wird von der Kommis-
sion im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgegeben; diese Festlegung ist
für die anderen Mitgliedstaaten ab dem Datum der Veröffentlichung verbindlich.
(2) In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt für den Fall, dass einer
Zahlstelle keine Informationen über die Höhe des gezahlten, erzielten oder gut-
geschriebenen Ertrags vorliegen, der Gesamtbetrag der betreffenden Zahlung als
Zinszahlung.
In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c gilt für den Fall, dass einer Zahl-
stelle keine Informationen über die Höhe der bei Abtretung, Rückzahlung oder
Einlösung aufgelaufenen oder kapitalisierten Zinsen oder Erträge vorliegen, der
Gesamtbetrag der betreffenden Zahlung als Zinszahlung.
In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben d und e gilt für den Fall, dass ei-
ner Zahlstelle keine Informationen über den Anteil der Zinszahlungen im Sinne
der Buchstaben a, b oder c jenes Unterabsatzes an den Erträgen vorliegen, der Ge-
samtbetrag der betreffenden Erträge als Zinszahlung.
In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt für den Fall, dass einer Zahl-
stelle keine Informationen über die Höhe der Leistung aus einem Lebensversiche-
rungsvertrag vorliegen, der Gesamtbetrag der betreffenden Zahlung als Zinszah-
lung.
(3) In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e gilt für den Fall, dass einer
Zahlstelle keine Informationen über den Prozentanteil des in Forderungen, ein-
schlägigen Wertpapieren oder in Anteilen gemäß der Definition unter jenem Buch-
staben angelegten Vermögens vorliegen, dieser Anteil als über 40 % liegend. Kann
die Zahlstelle den vom wirtschaftlichen Eigentümer erzielten Ertrag nicht ermit-
teln, so gilt als Ertrag der Erlös aus der Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung
der Anteile.
In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f Ziffer ii gilt für den Fall, dass der
Zahlstelle keine Informationen über den Anteil der Vertragsleistung vorliegen, der
an Zinszahlungen im Sinne der Buchstaben a, b, c, d oder e jenes Unterabsatzes
gebunden ist, dieser Anteil als über 40 % liegend.
(4) Wird eine Zinszahlung im Sinne von Absatz 1 an eine Einrichtung oder Rechts-
vereinbarung im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 vorgenommen oder einem Konto ei-
ner solchen Einrichtung oder Rechtsvereinbarung gutgeschrieben, so gilt sie als
einer natürlichen Person im Sinne von Artikel 2 Absatz 4 zugeflossen. Im Falle ei-
ner Einrichtung gilt dies nur, sofern die Einrichtung nicht von der Möglichkeit
nach Artikel 4 Absatz 3 Gebrauch gemacht hat.
(5) In Bezug auf Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben c und e können die Mitglied-
staaten von den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Zahlstellen verlangen, Zinsen
oder andere relevante Erträge für einen Zeitraum von höchstens einem Jahr auf
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Jahresbasis umzurechnen, und solcherart umgerechnete Zinsen oder andere rele-
vante Erträge auch dann als Zinszahlung behandeln, wenn in diesem Zeitraum
keine Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung erfolgt ist.
(6) Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben d und e können die Mit-
gliedstaaten von der Definition der Zinszahlung Erträge im Sinne dieser Bestim-
mungen ausnehmen, die von Organismen, Einrichtungen, Investmentfonds oder
Investmentsystemen, deren Vertragsbedingungen oder Satzung nach dem Recht
der Mitgliedstaaten geregelt sind, ausgeschüttet werden, sofern diese höchstens
15 % ihres Vermögens mittelbar oder unmittelbar in Forderungen im Sinne von
Buchstabe a jenes Unterabsatzes oder in Wertpapieren im Sinne von Absatz 1
Buchstabe b angelegt haben.
Abweichend von Absatz 4 können die Mitgliedstaaten von der Definition der Zins-
zahlung nach Absatz 1 diejenigen Zinszahlungen ausnehmen, die auf ein Konto ei-
ner Einrichtung oder Rechtsvereinbarung im Sinne von Artikel 4 Absatz 2, deren
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung in ihrem Hoheitsgebiet belegen ist, ein-
gezahlt oder einem solchen Konto gutgeschrieben worden sind, sofern die betref-
fende Einrichtung oder Rechtsvereinbarung höchstens 15 % ihres Vermögens mit-
telbar oder unmittelbar in Forderungen im Sinne von Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe a oder in Wertpapieren im Sinne von Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchsta-
be b angelegt hat. Im Falle einer Einrichtung gilt dies nur, sofern die Einrichtung
nicht von der Möglichkeit nach Artikel 4 Absatz 3 Gebrauch gemacht hat.
Macht ein Mitgliedstaat von einer oder beiden Wahlmöglichkeiten nach Unter-
absatz 1 und Unterabsatz 2 Gebrauch, teilt er dies der Kommission mit. Die Tatsa-
che, dass von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wurde, wird von der Kommis-
sion im Amtsblatt der Europäischen Union bekanntgegeben; diese Festlegung ist
für die anderen Mitgliedstaaten ab dem Datum der Veröffentlichung verbindlich.
(7) Die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e und Buchstabe f Ziffer ii sowie in
Absatz 3 genannten Schwellenwerte von jeweils 40 % betragen ab dem 1. Januar
2016 jeweils 25 %.
(8) Maßgebend für die Prozentanteile gemäß Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e
und Absatz 6 sind die Anlagepolitik oder die Anlagestrategie und -ziele, die in den
Unterlagen über die Funktionsweise der betreffenden Organismen, Einrichtun-
gen, Investmentfonds oder Investmentsysteme dargelegt sind.
Für die Zwecke dieses Absatzes umfassen diese Unterlagen Folgendes:
a) die Vertragsbedingungen oder Satzung der betreffenden Organismen, Einrich-

tungen, Investmentfonds oder Investmentsysteme;
b) Vereinbarungen, Verträge oder sonstige Rechtsübereinkünfte, die die betref-

fenden Organismen, Einrichtungen, Investmentfonds oder Investmentsysteme
geschlossen haben und die einem Wirtschaftsbeteiligten zur Verfügung ge-
stellt werden und

c) den Kapitalgebern zur Verfügung gestellte Prospekte oder ähnliche Unterla-
gen, die von den betreffenden Organismen, Einrichtungen, Investmentfonds
oder Investmentsystemen oder in deren Auftrag herausgegeben werden.

Fehlen in den Unterlagen Angaben zur Anlagepolitik oder zur Anlagestrategie und
zu den Anlagezielen, so ist für die Bestimmung der Prozentanteile die tatsächliche
Zusammensetzung des Vermögens der betreffenden Organismen, Einrichtungen,
Investmentfonds oder Investmentsysteme maßgeblich, die sich aus dem Durch-
schnittswert des Vermögens jeweils zu Beginn oder zum Zeitpunkt des ersten
Halbjahresberichts und zum Ende des letzten Rechnungslegungszeitraums vor
dem Tag ergibt, an dem die Zahlstelle die Zinszahlung an den wirtschaftlichen Ei-
gentümer vornimmt oder für diesen einzieht. Für neu gegründete Organismen,
Einrichtungen, Investmentfonds oder Investmentsysteme ist für die tatsächliche
Zusammensetzung des Vermögens der Durchschnittswert des Vermögens zum
Zeitpunkt der Gründung und zum Zeitpunkt der ersten Bewertung der Ver-
mögenswerte gemäß den Unterlagen über deren Funktionsweise maßgebend.
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Die Zusammensetzung des Vermögens wird nach den geltenden Bestimmungen
des Mitgliedstaats oder eines nicht der Union angehörenden Landes des Europäi-
schen Wirtschaftsraums ermittelt, in dem ein Organismus für gemeinsame Anla-
gen oder ein anderer Investmentfonds oder ein anderes Investmentsystem für ge-
meinsame Anlagen als solcher bzw. solches registriert ist oder dessen Recht seine
Vertragsbedingungen oder Satzung unterliegen. Die so ermittelte Zusammenset-
zung ist für die anderen Mitgliedstaaten bindend.
(9) Erträge nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b gelten nur dann als Zinszah-
lung, wenn die Wertpapiere, die solche Erträge generieren, am 1. Juli 2014 oder da-
nach begeben wurden. Vor diesem Zeitpunkt begebene Wertpapiere werden in
den Prozentanteilen gemäß Buchstabe e jenes Unterabsatzes und Absatz 6 nicht
berücksichtigt.
(10) Leistungen aus einem Lebensversicherungsvertrag gelten entsprechend Ab-
satz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe f nur dann als Zinszahlungen, wenn der ihnen zu-
grunde liegende Lebensversicherungsvertrag am 1. Juli 2014 oder danach abge-
schlossen wurde.
(11) Die Mitgliedstaaten können Erträge nach Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e
Ziffer i aus der Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Anteilen an Organis-
men für gemeinsame Anlagen, bei denen es sich nicht um nach der Richtlinie
2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassene OGAW
handelt, nur dann als Zinszahlungen behandeln, wenn sie diesen Organismen am
1. Juli 2014 oder danach zugeflossen sind.

Artikel 7

Räum l i c h e r Ge l t ung sb e r e i c h
Diese Richtlinie gilt für Zinszahlungen durch eine Zahlstelle, die in dem Gebiet
niedergelassen ist, auf das der Vertrag gemäß seinem Artikel 299 Anwendung fin-
det.

KAPITEL II
AUSKUNFTSERTEILUNG

Artikel 8

Von de r Zah l s t e l l e z u e r t e i l e nd e Au skün f t e
(1) Ist der wirtschaftliche Eigentümer der Zinsen in einem anderen Mitgliedstaat
wohnhaft als dem, in dem die Zahlstelle niedergelassen ist, erteilt die Zahlstelle
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ihrer Niederlassung mindestens fol-
gende Auskünfte:
a) Identität und Wohnsitz des gemäß Artikel 3 ermittelten wirtschaftlichen Ei-

gentümers, oder, in Fällen gemeinsam gehaltenen wirtschaftlichen Eigen-
tums, Identität und Wohnsitz aller wirtschaftlichen Eigentümer, die in den An-
wendungsbereich von Artikel 1 Absatz 1 fallen;

b) Name und Anschrift der Zahlstelle;
c) Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer

solchen, Kennzeichen der Forderung, des Lebensversicherungsvertrages, des
Wertpapiers oder des Anteils, die der Zinszahlung zugrunde liegen;

d) Auskünfte zur Zinszahlung gemäß Absatz 2.
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Ist der wirtschaftliche Eigentümer in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft als
dem des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung der Zahlstelle gemäß Artikel 4
Absatz 2, so erteilt diese Zahlstelle der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in
dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet, die Auskünfte nach
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis d dieses Absatzes. Eine solche Zahlstelle erteilt
zusätzlich folgende Auskünfte:
i) Gesamtbetrag der von ihr vereinnahmten oder eingezogenen Zinszahlungen, die
als ihren wirtschaftlichen Eigentümern zugeflossen gelten;
ii) wenn eine natürliche Person gemäß Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe c wirtschaftli-
cher Eigentümer wird: Betrag, der als dieser natürlichen Person zugeflossen gilt
und Zeitpunkt, zu dem dieser Betrag als zugeflossen gilt.
(2) In den Mindestauskünften zu Zinszahlungen, die die Zahlstelle erteilen muss,
sind die Zinszahlungen nach den nachstehend genannten Kategorien getrennt auf-
zuführen und ist Folgendes anzugeben:
a) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1

Buchstabe a: der Betrag der gezahlten oder gutgeschriebenen Zinsen;
b) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1

Buchstabe b: entweder der Betrag aller gezahlten, erzielten oder gutgeschrie-
benen Erträge oder der Gesamtbetrag der Zahlung;

c) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe c oder e: entweder der Betrag der dort bezeichneten Zinsen oder
Erträge oder der Gesamtbetrag des Erlöses aus Abtretung, Rückzahlung oder
Einlösung;

d) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe d: entweder der Betrag der dort bezeichneten Erträge oder der Ge-
samtbetrag der Ausschüttung;

e) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 4: der Betrag der
Zinsen, der jedem vom Geltungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 erfassten wirt-
schaftlichen Eigentümer zuzurechnen ist;

f) wenn ein Mitgliedstaat von der Wahlmöglichkeit des Artikels 6 Absatz 5 Ge-
brauch macht: der Betrag der auf Jahresbasis umgerechneten Zinsen oder an-
dere relevante Erträge;

g) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe f: entweder der entsprechend dieser Bestimmung berechnete Er-
trag oder der Gesamtbetrag der Zahlung. Liegen der Zahlstelle im Falle der
Abtretung an einen Dritten keine Informationen über den übertragenen Wert
vor: die Summe der im Rahmen des Lebensversicherungsvertrags an den Ver-
sicherer geleisteten Zahlungen.

Die Zahlstelle teilt der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats ihrer Niederlas-
sung oder – im Falle einer Zahlstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 – der zustän-
digen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Ge-
schäftsleitung befindet, mit, wann sie die Gesamtbeträge gemäß Unterabsatz 1
Buchstaben b, c, d und g dieses Absatzes meldet.
(3) Bei gemeinsam gehaltenem wirtschaftlichem Eigentum unterrichtet die Zahl-
stelle die zuständige Behörde des Mitgliedstaats ihrer Niederlassung oder – im
Falle einer Zahlstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 – die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, in dem sich der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befin-
det, darüber, ob es sich bei dem für jeden wirtschaftlichen Eigentümer angegebe-
nen Betrag um den allen wirtschaftlichen Eigentümern zusammen zuzurechnen-
den Gesamtbetrag, um den dem betreffenden wirtschaftlichen Eigentümer
tatsächlich zustehenden Anteil, oder um einen Anteil zu gleichen Teilen handelt.
(4) Unbeschadet des Absatzes 2 können die Mitgliedstaaten den Zahlstellen ge-
statten, nur Folgendes zu melden:
a) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1

Buchstaben a, b oder d den Gesamtbetrag der Zinsen oder Erträge;

Ermächtigung für Zinsinformationsverordnung § 45e

HHR Oktober 2015 Hartrott | E 13

##online - 13##



X:/OSV/HHR/289/ESTG/K0045E_online-pdf.3d – Seite 14/40 | 30.11.2018 | 9:51 |

b) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstaben c oder e den vollständigen Betrag des Erlöses aus der Abtretung,
Rückzahlung oder Einlösung, die mit der Zahlung verbunden sind;

c) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe f: entweder die Erträge, die der zuständigen Behörde des Wohn-
sitzmitgliedstaates des wirtschaftlichen Eigentümers aufgrund von anderen
gesetzlichen Bestimmungen als den zur Umsetzung dieser Richtlinie erforder-
lichen nicht anderweitig von der Zahlstelle entweder direkt oder über ihren
Steuervertreter oder über die zuständige Behörde eines anderen Mitgliedstaats
gemeldet wurden, oder den aufgrund von Lebensversicherungsverträgen, aus
denen solche Zahlungen erwachsen, ausgezahlten Gesamtbetrag.

Die Zahlstelle teilt mit, ob sie die Gesamtbeträge gemäß Unterabsatz 1 Buch-
staben a, b und c dieses Absatzes meldet.

Artikel 9

Au t oma t i s c h e Auskun f t s e r t e i l u ng
(1) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats der Zahlstelle erteilt die Auskünfte
nach Artikel 8 der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der wirtschaft-
liche Eigentümer ansässig ist.
(1a) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Wirtschaftsbeteiligte
niedergelassen ist, erteilt die Auskünfte nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 4 der
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats, in dem sich der Ort der tat-
sächlichen Geschäftsleitung der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung befindet.
(1b) Hat eine Zahlstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 den Ort ihrer tatsächlichen
Geschäftsleitung in einen anderen Mitgliedstaat verlegt, so erteilt die zuständige
Behörde des ersten Mitgliedstaats die Auskünfte nach Artikel 4 Absatz 2 Unter-
absatz 7 der zuständigen Behörde des neuen Mitgliedstaats.
(2) Die Auskünfte werden mindestens einmal jährlich automatisch erteilt, und
zwar binnen sechs Monaten nach dem Ende des Steuerjahres des Mitgliedstaats,
in dem die Zahlstelle oder der Wirtschaftsbeteiligte niedergelassen ist, und sie er-
strecken sich auf folgende Ereignisse, die während des betreffenden Steuerjahres
eingetreten sind:
i) alle Zinszahlungen;
ii) alle Fälle, in denen natürliche Personen wirtschaftliche Eigentümer gemäß Ar-

tikel 2 Absatz 4 geworden sind;
iii) alle Verlegungen des Ortes der tatsächlichen Geschäftsleitung einer Zahlstelle

gemäß Artikel 4 Absatz 2.
(3) Soweit in der vorliegenden Richtlinie nichts anderes bestimmt ist, gelten für die
in dieser Richtlinie vorgesehene Auskunftserteilung die Bestimmungen der Richt-
linie 77/799/EWG. Artikel 8 der Richtlinie 77/799/EWG gilt jedoch nicht für Aus-
künfte, die nach diesem Kapitel zu erteilen sind.

KAPITEL III
ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 10

Übe r g ang s z e i t r a um
(1) Während eines Übergangszeitraums ab dem in Artikel 17 Absätze 2 und 3 ge-
nannten Zeitpunkt und vorbehaltlich des Artikels 13 Absatz 1 müssen Luxemburg
und Österreich die Bestimmungen des Kapitels II nicht anwenden.
Diese Länder erhalten jedoch Auskünfte nach Kapitel II von den anderen Mit-
gliedstaaten.
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Während des Übergangszeitraums soll diese Richtlinie eine effektive Mindest-
besteuerung von Erträgen gewährleisten, die in einem Mitgliedstaat im Wege von
Zinszahlungen an wirtschaftliche Eigentümer, die natürliche Personen mit steuer-
lichem Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat sind, erzielt werden.
(2) Der Übergangszeitraum endet mit dem Ende des ersten abgeschlossenen Steu-
erjahrs, das auf den späteren der beiden nachstehenden Zeitpunkte folgt:
– den Tag des Inkrafttretens eines nach einstimmigem Beschluss des Rates ge-

schlossenen Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem
letzten der Staaten Schweizerische Eidgenossenschaft, Fürstentum Liechten-
stein, Republik San Marino, Fürstentum Monaco, Fürstentum Andorra über die
Auskunftserteilung auf Anfrage im Sinne des OECD-Musterabkommens zum
Informationsaustausch in Steuersachen vom 18. April 2002 (im Folgenden
„OECD-Musterabkommen“ genannt) hinsichtlich der in dieser Richtlinie de-
finierten Zinszahlungen von im Hoheitsgebiet des jeweiligen Staates niederge-
lassenen Zahlstellen an wirtschaftliche Eigentümer, deren Wohnsitz sich im
räumlichen Geltungsbereich der Richtlinie befindet, und der gleichzeitig erfol-
genden Anwendung des in Artikel 11 Absatz 1 für den entsprechenden Zeit-
raum festgelegten Quellensteuersatzes auf derartige Zahlungen durch die vor-
stehend genannten Staaten;

– den Tag, an dem der Rat einstimmig zu der Auffassung gelangt, dass die Ver-
einigten Staaten von Amerika sich hinsichtlich der in dieser Richtlinie definier-
ten Zinszahlungen von in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassenen Zahlstellen an
wirtschaftliche Eigentümer, deren Wohnsitz sich im räumlichen Geltungs-
bereich der Richtlinie befindet, zur Auskunftserteilung auf Anfrage im Sinne
des OECD-Musterabkommens verpflichtet haben.

(3) Am Ende des Übergangszeitraums müssen Luxemburg und Österreich die Be-
stimmungen des Kapitels II anwenden; gleichzeitig stellen diese Länder die Erhe-
bung der Quellensteuer und die Aufteilung der Einnahmen gemäß den Artikeln 11
und 12 ein. Entscheiden sich Luxemburg oder Österreich während des Über-
gangszeitraums für die Anwendung der Bestimmungen des Kapitels II, so stellen
sie die Erhebung der Quellensteuer und die Aufteilung der Einnahmen gemäß
den Artikeln 11 und 12 ein.

Artikel 11

Que l l e n s t e u e r
(1) Wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Zinsen in einem anderen Mitglied-
staat wohnhaft ist als dem Mitgliedstaat, in dem die Zahlstelle niedergelassen ist
oder – im Falle einer Zahlstelle im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 – in dem sich der
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung dieser Zahlstelle befindet, erheben Luxem-
burg und Österreich während des Übergangszeitraums nach Artikel 10 während
der ersten drei Jahre der Übergangszeit eine Quellensteuer in Höhe von 15 %, in
den darauf folgenden drei Jahren eine Quellensteuer in Höhe von 20 % und da-
nach eine Quellensteuer in Höhe von 35 %.
(2) Die Zahlstelle behält die Quellensteuer nach folgenden Modalitäten ein:
a) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1

Buchstabe a: auf den Betrag der gezahlten oder gutgeschriebenen Zinsen;
b) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1

Buchstabe b: auf den Betrag aller gezahlten, erzielten oder gutgeschriebenen
Erträge;

c) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe c oder e: entweder auf den Betrag der dort bezeichneten Zinsen
oder Erträge oder im Wege einer vom wirtschaftlichen Eigentümer zu entrich-
tenden Abgabe gleicher Wirkung auf den vollen Erlös aus Abtretung, Rück-
zahlung oder Einlösung;
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d) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe d: auf den Betrag der dort bezeichneten Erträge;

e) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 4: auf den Betrag der
jedem vom Geltungsbereich des Artikels 1 Absatz 1 erfassten wirtschaftlichen
Eigentümer zuzurechnenden Zinsen. Der Gesamtbetrag, auf den die Steuer er-
hoben wird, darf den Betrag der von der Einrichtung oder Rechtsvereinbarung
vereinnahmten oder eingezogenen Zinszahlung nicht übersteigen;

f) wenn ein Mitgliedstaat von der Wahlmöglichkeit des Artikels 6 Absatz 5 Ge-
brauch macht: auf den Betrag der auf Jahresbasis umgerechneten Zinsen oder
anderer relevanter Erträge;

g) im Falle einer Zinszahlung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe f: auf den entsprechend dieser Bestimmung berechneten Ertrag.
Die Mitgliedstaaten können der Zahlstelle gestatten, Quellensteuer nur auf
die Erträge einzubehalten, die der zuständigen Behörde des Wohnsitzmit-
gliedstaates des wirtschaftlichen Eigentümers aufgrund von anderen gesetzli-
chen Bestimmungen als den zur Umsetzung dieser Richtlinie erforderlichen
noch nicht von der Zahlstelle oder ihren Steuervertretern gemeldet wurden.

Bei der Weiterleitung der Einnahmen aus der Quellensteuer an die zuständige Be-
hörde unterrichtet die Zahlstelle diese über die Zahl der von der Quellensteuer be-
troffenen wirtschaftlichen Eigentümer, aufgeschlüsselt nach ihrem jeweiligen
Wohnsitzmitgliedstaat.
(3) Für Zwecke des Absatzes 2 Buchstaben a, b und c wird die Quellensteuer an-
teilig zu dem Zeitraum einbehalten, während dessen der wirtschaftliche Eigentü-
mer die Forderung hält. Kann die Zahlstelle diesen Zeitraum nicht anhand der ihr
vorliegenden Auskünfte feststellen, so behandelt sie den wirtschaftlichen Eigentü-
mer, als ob er die Forderung während der gesamten Zeit ihres Bestehens gehalten
hätte, es sei denn, er weist nach, zu welchem Datum er sie erworben hat.
(4) Die Anwendung der Quellensteuer durch den Mitgliedstaat der Zahlstelle steht
einer Besteuerung der Erträge durch den Mitgliedstaat des steuerlichen Wohnsit-
zes des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß seinen innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften nicht entgegen, sofern dies mit dem Vertrag vereinbar ist.
(5) Die Mitgliedstaaten, die die Quellensteuer erheben, können während des Über-
gangszeitraums einen Wirtschaftsbeteiligten, der einer Einrichtung oder Rechts-
vereinbarung im Sinne von Artikel 4 Absatz 2, deren Ort der tatsächlichen Ge-
schäftsleitung sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, Zinsen zahlt oder zu
deren Gunsten eine Zinszahlung einzieht, anstelle dieser Einrichtung oder Rechts-
vereinbarung als Zahlstelle betrachten und die Quellensteuer auf diese Zinsen ein-
behalten lassen, es sei denn, die Einrichtung oder Rechtsvereinbarung hat sich
förmlich damit einverstanden erklärt, dass ihr Name, sofern vorhanden, ihre
Rechtsform und der Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung sowie der Gesamt-
betrag der an sie gezahlten oder zu ihren Gunsten eingezogenen Zinsen entspre-
chend Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 4 mitgeteilt werden.

Artikel 12

Au f t e i l ung de r E i nn ahmen
(1) Die Mitgliedstaaten, die Quellensteuer nach Artikel 11 Absatz 1 erheben, be-
halten 25 % der Einnahmen und leiten 75 % der Einnahmen an den Mitgliedstaat,
in dem der wirtschaftliche Eigentümer der Zinsen ansässig ist, weiter.
(2) Mitgliedstaaten, die Quellensteuer nach Artikel 11 Absatz 5 erheben, behalten
25 % der Einnahmen und leiten 75 % der Einnahmen in demselben Verhältnis an
die übrigen Mitgliedstaaten weiter wie im Falle der Weiterleitung nach Absatz 1.
(3) Diese Weiterleitungen erfolgen spätestens sechs Monate nach dem Ende des
Steuerjahrs des Mitgliedstaats der Zahlstelle – in dem in Absatz 1 genannten Fall
– bzw. des Mitgliedstaats des Wirtschaftsbeteiligten – in dem in Absatz 2 genann-
ten Fall.
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(4) Mitgliedstaaten, die Quellensteuer erheben, treffen die zur Gewährleistung ei-
ner reibungslosen Aufteilung der Einnahmen erforderlichen Maßnahmen.

Artikel 13

Ausnahmen vom Que l l e n s t e u e r v e r f a h r e n
(1) Mitgliedstaaten, die Quellensteuer nach Artikel 11 erheben, sehen folgende
Verfahren vor, um zu gewährleisten, dass ein wirtschaftlicher Eigentümer beantra-
gen kann, dass die Steuer nicht einbehalten wird:
a) ein Verfahren, das es dem wirtschaftlichen Eigentümer ausdrücklich gestattet,

die Zahlstelle zur Erteilung der Auskünfte nach Kapitel II zu ermächtigen; die-
se Ermächtigung gilt für sämtliche Zinszahlungen dieser Zahlstelle, die dem
betreffenden wirtschaftlichen Eigentümer zuzurechnen sind; in diesem Fall ist
Artikel 9 anzuwenden;

b) ein Verfahren, das gewährleistet, dass keine Quellensteuer einbehalten wird,
wenn der wirtschaftliche Eigentümer seiner Zahlstelle eine von der zuständi-
gen Behörde des Mitgliedstaats seines steuerlichen Wohnsitzes auf seinen Na-
men ausgestellte Bescheinigung nach Absatz 2 vorlegt.

(2) Auf Antrag des wirtschaftlichen Eigentümers stellt die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats seines steuerlichen Wohnsitzes eine Bescheinigung mit folgenden
Angaben aus:
a) Name, Anschrift, Steuer-Identifikationsnummer oder deren Entsprechung so-

wie Geburtsdatum und -ort des wirtschaftlichen Eigentümers;
b) Name und Anschrift der Zahlstelle;
c) Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer

solchen, Kennzeichen des Wertpapiers.
Diese Bescheinigung gilt für die Dauer von höchstens drei Jahren. Sie wird jedem
wirtschaftlichen Eigentümer auf Antrag binnen zwei Monaten ausgestellt.

Artikel 14

Ve rme i dung de r Doppe l b e s t e u e r ung
(1) Der Mitgliedstaat, in dem der wirtschaftliche Eigentümer seinen steuerlichen
Wohnsitz hat, sorgt gemäß den Absätzen 2 und 3 dafür, dass jegliche Doppel-
besteuerung, die sich aus der Anwendung der Quellensteuer nach Artikel 11 er-
geben könnte, ausgeschlossen wird.
(2) Wurde eine einem wirtschaftlichen Eigentümer zugeordnete Zinszahlung im
Mitgliedstaat der Zahlstelle mit der Quellensteuer belastet, so gewährt der Mit-
gliedstaat, in dem der wirtschaftliche Eigentümer seinen steuerlichen Wohnsitz
hat, diesem eine Steuergutschrift in Höhe der nach innerstaatlichem Recht ein-
behaltenen Steuer. Übersteigt der Betrag der einbehaltenen Steuer den Betrag der
nach innerstaatlichem Recht geschuldeten Steuer, so erstattet der Mitgliedstaat
des steuerlichen Wohnsitzes dem wirtschaftlichen Eigentümer den Betrag der zu
viel einbehaltenen Steuer.
(3) Wurde eine einem wirtschaftlichen Eigentümer zugeordnete Zinszahlung über
die Quellensteuer nach Artikel 11 hinaus noch mit anderen Arten von Quellensteu-
er belastet und gewährt der Mitgliedstaat, in dem der wirtschaftliche Eigentümer
seinen steuerlichen Wohnsitz hat, gemäß seinen innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten oder Doppelbesteuerungsabkommen dafür eine Steuergutschrift, so werden
diese anderen Quellensteuern vor der Durchführung des Verfahrens nach Absatz 2
gutgeschrieben.
(4) Der Mitgliedstaat, in dem der wirtschaftliche Eigentümer seinen steuerlichen
Wohnsitz hat, kann anstelle des in den Absätzen 2 und 3 genannten Mechanismus
der Steuergutschrift eine Erstattung der Quellensteuer im Sinne von Artikel 11 vor-
sehen.
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Artikel 15

Umlau f f ä h i g e S chu l d t i t e l
(1) Während des Übergangszeitraums nach Artikel 10, spätestens jedoch bis zum
31. Dezember 2010, gelten in- und ausländische Anleihen sowie andere umlauf-
fähige Schuldtitel, die erstmals vor dem 1. März 2001 begeben wurden oder bei de-
nen die zugehörigen Emissionsprospekte vor diesem Datum durch die zuständi-
gen Behörden im Sinne der Richtlinie 80/390/EWG des Rates oder durch die
zuständigen Behörden von Drittländern genehmigt wurden, nicht als Forderungen
im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe a), wenn ab dem 1. März 2002 keine
Folgeemissionen dieser umlauffähigen Schuldtitel mehr getätigt werden. Sollte
der Übergangszeitraum nach Artikel 10 über den 31. Dezember 2010 hinausgehen,
so finden die Bestimmungen dieses Artikels jedoch nur dann weiterhin Anwen-
dung auf die betreffenden umlauffähigen Schuldtitel, wenn
– diese Bruttozinsklauseln und Klauseln über die vorzeitige Ablösung enthalten,
– die Zahlstelle des Emittenten in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, der die

Quellensteuer nach Artikel 11 erhebt, und die Zahlstelle die Zinsen unmittelbar
an einen wirtschaftlichen Eigentümer mit Wohnsitz in einem anderen Mitglied-
staat zahlt.

Tätigt eine Regierung oder eine damit verbundene Einrichtung gemäß Anhang
III, die als Behörde handelt oder deren Funktion durch einen internationalen Ver-
trag anerkannt ist, ab dem 1. März 2002 eine Folgeemission eines der vorstehend
genannten umlauffähigen Schuldtitel, so gilt die gesamte Emission, d.h. die erste
und alle Folgeemissionen, als Forderung im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 Buch-
stabe a). Tätigt eine von Unterabsatz 2 nicht erfasste Einrichtung ab dem 1. März
2002 eine Folgeemission eines der vorstehend genannten umlauffähigen Schuld-
titel, so gilt diese Folgeemission als Forderung im Sinne von Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a).
(2) Dieser Artikel hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Erträge aus den in Ab-
satz 1 genannten umlauffähigen Schuldtiteln nach ihren innerstaatlichen Rechts-
vorschriften zu besteuern.

KAPITEL IV
VERSCHIEDENES UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 16

Ande r e Que l l e n s t e u e r n
Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, gemäß ihren innerstaatli-
chen Rechtsvorschriften oder Doppelbesteuerungsabkommen andere Arten der
Quellensteuer als die nach Artikel 11 zu erheben.

Artikel 17

Umse t z ung
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen vor dem 1. Januar 2004 die
Rechts-und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
(2) Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2005 an, so-
fern
i) die Schweizerische Eidgenossenschaft, das Fürstentum Liechtenstein, die Re-

publik San Marino, das Fürstentum Monaco und das Fürstentum Andorra ab
dem gleichen Zeitpunkt gemäß den von ihnen nach einstimmigem Beschluss
des Rates mit der Europäischen Gemeinschaft geschlossenen Abkommen
Maßnahmen anwenden, die den in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnah-
men gleichwertig sind;

§ 45e Ermächtigung für Zinsinformationsverordnung

E 18 | Hartrott ertragsteuerrecht.de

##online - 18##



X:/OSV/HHR/289/ESTG/K0045E_online-pdf.3d – Seite 19/40 | 30.11.2018 | 9:51 |

ii) alle Abkommen oder sonstigen Regelungen bestehen, die vorsehen, dass alle
relevanten abhängigen oder assoziierten Gebiete (Kanalinseln, Isle of Man
und abhängige oder assoziierte Gebiete in der Karibik) ab dem gleichen Zeit-
punkt die automatische Auskunftserteilung in der in Kapitel II dieser Richt-
linie vorgesehenen Weise anwenden (oder während des Übergangszeitraums
nach Artikel 10 eine Quellensteuer in Übereinstimmung mit den Vorschriften
der Artikel 11 und 12 erheben).

(3) Der Rat stellt mindestens sechs Monate vor dem 1. Januar 2005 einstimmig fest,
ob die in Absatz 2 genannte Bedingung in Anbetracht der Zeitpunkte für das In-
krafttreten der einschlägigen Maßnahmen in den betreffenden Drittstaaten und
abhängigen oder assoziierten Gebieten erfüllt sein wird. Stellt der Rat nicht fest,
dass die Bedingung erfüllt sein wird, so legt er einstimmig auf Vorschlag der Kom-
mission einen neuen Zeitpunkt für die Zwecke des Absatzes 2 fest.
(4) Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften erlassen, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Be-
zug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.
(5) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.
Sie teilen ihr den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit,
die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und übermitteln
ihr eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den Bestimmungen dieser Richt-
linie und den von ihnen erlassenen innerstaatlichen Vorschriften.

Artikel 18

Übe rp r ü f ung
Die Kommission berichtet dem Rat alle drei Jahre auf der Grundlage der in An-
hang IV genannten statistischen Angaben, die jeder Mitgliedstaat ihr übermittelt,
über die Anwendung dieser Richtlinie. Auf der Grundlage dieser Berichte schlägt
die Kommission dem Rat gegebenenfalls die Änderungen der Richtlinie vor, die
erforderlich sind, um die effektive Besteuerung von Zinserträgen sowie die Beseiti-
gung unerwünschter Wettbewerbsverzerrungen besser zu gewährleisten.

Artikel 18a

Dur ch f üh r ung smaßnahmen
(1) Kommission kann nach dem in Artikel 18b Absatz 2 genannten Verfahren Maß-
nahmen zu folgenden Zwecken ergreifen:
a) Nennung der Datenanbieter, die Zahlstellen in Anspruch nehmen können, um

die Auskünfte zu erhalten, die erforderlich sind, um Erträge für die Zwecke
von Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b, d und e richtig behandeln
zu können;

b) Festlegung gemeinsamer Formate und praktischer Modalitäten, die für die
elektronische Auskunftserteilung nach Artikel 9 erforderlich sind;

c) Festlegung gemeinsamer Musterformulare für Bescheinigungen und andere
Dokumente, die die Anwendung dieser Richtlinie erleichtern, insbesondere
für die von denjenigen Mitgliedstaaten, die Quellensteuern erheben, aus-
gestellten Dokumente, die von dem Mitgliedstaat, in dem der wirtschaftliche
Eigentümer seinen steuerlichen Wohnsitz hat, für die Zwecke des Artikels 14
verwendet werden.

(2) Auf Antrag der unmittelbar betroffenen Mitgliedstaaten aktualisiert die Kom-
mission das Verzeichnis in Anhang III.
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Artikel 18b

Aus s chu s s
(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für die Verwaltungszusammenarbeit
im Steuerbereich (im Folgenden ‚Ausschuss‘) unterstützt.
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung
(EU) Nr. 182/2011.

Artikel 19

I nk r a f t t r e t e n
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 20

Ad r e s s a t e n
Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Text der Zinsinformationsverordnung
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 2003/48/EG des Rates
vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen

(Zinsinformationsverordnung – ZIV)

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Z i e l s e t z ung
Die inländischen Zahlstellen haben die für die Durchführung dieser Verordnung
notwendigen Aufgaben unabhängig davon wahrzunehmen, wo der Schuldner der
den Zinsen zugrunde liegenden Forderung niedergelassen ist.

§ 2

De f i n i t i o n d e s w i r t s c h a f t l i c h en E i g en t üme r s
(1) Als „wirtschaftlicher Eigentümer“ im Sinne dieser Verordnung gilt jede natürli-
che Person, die eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten eine Zins-
zahlung erfolgt, es sei denn, sie weist nach, dass sie die Zahlung nicht für sich
selbst vereinnahmt hat oder sie nicht zu ihren Gunsten erfolgt ist, das heißt, dass
sie
1. als Zahlstelle im Sinne von § 4 Abs. 1 handelt oder
2. im Auftrag

a) einer juristischen Person,
b) einer Einrichtung, deren Gewinne den allgemeinen Vorschriften der Un-

ternehmensbesteuerung unterliegen,
c) eines nach der Richtlinie 85/611/EWG des Rates vom 20. Dezember 1985

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend be-
stimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (ABl. EG
Nr. L 375 S. 3), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2001/108/EG des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 21. Januar 2002 (ABl. EG Nr. L
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41 S. 35), zugelassenen Organismus für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren (OGAW) oder

d) einer Einrichtung nach § 4 Abs. 2 der Verordnung handelt und in letzterem
Fall Namen und Anschrift der betreffenden Einrichtung dem Wirtschafts-
beteiligten mitteilt, der die Zinsen zahlt, welcher diese Angaben wiederum
der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem er ansässig ist, über-
mittelt, oder

3. im Auftrag einer anderen natürlichen Person handelt, welche der wirtschaftli-
che Eigentümer ist, und deren Identität und Wohnsitz nach § 3 Abs. 2 der
Zahlstelle mitteilt.

(2) 1Liegen einer Zahlstelle Informationen vor, die den Schluss nahe legen, dass
die natürliche Person, die eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten
eine Zinszahlung erfolgt, möglicherweise nicht der wirtschaftliche Eigentümer ist,
und fällt diese natürliche Person weder unter Absatz 1 Nr. 1 noch unter Absatz 1
Nr. 2, so unternimmt die Zahlstelle angemessene Schritte nach § 3 Abs. 2 zur Fest-
stellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers. 2Kann die Zahlstelle den
wirtschaftlichen Eigentümer nicht feststellen, so behandelt sie die betreffende na-
türliche Person als den wirtschaftlichen Eigentümer.

§ 3

Erm i t t l u ng von I d en t i t ä t und Wohn s i t z d e s w i r t s c h a f t l i c h en
E i g en t üme r s

(1) Bei vertraglichen Beziehungen, die vor dem 1. Januar 2004 eingegangen wur-
den, ermittelt die Zahlstelle die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers, näm-
lich seinen Namen und seine Anschrift sowie seinen Wohnsitz, anhand der Infor-
mationen, die ihr auf Grund der geltenden Vorschriften, insbesondere des
Geldwäschegesetzes in der jeweils geltenden Fassung, zur Verfügung stehen.
(2) 1Bei vertraglichen Beziehungen oder, wenn vertragliche Beziehungen fehlen,
bei Transaktionen, die ab dem 1. Januar 2004 eingegangen oder getätigt wurden,
ermittelt die Zahlstelle die Identität des wirtschaftlichen Eigentümers, nämlich
seinen Namen und seine Anschrift, seinen Wohnsitz und, sofern vorhanden, die
ihm vom Mitgliedstaat seines steuerlichen Wohnsitzes zu Steuerzwecken erteilte
Steuer-Identifikationsnummer. 2Die Angaben zur Identität des wirtschaftlichen
Eigentümers und seiner Steuer-Identifikationsnummer werden auf der Grundlage
des Passes oder des von ihm vorgelegten amtlichen Personalausweises festgestellt.
3Ist die Anschrift nicht in diesem Pass oder diesem amtlichen Personalausweis
eingetragen, so wird sie auf der Grundlage eines anderen vom wirtschaftlichen Ei-
gentümer vorgelegten beweiskräftigen Dokuments festgestellt. 4Ist die Steuer-
Identifikationsnummer nicht im Pass, im amtlichen Personalausweis oder einem
anderen vom wirtschaftlichen Eigentümer vorgelegten beweiskräftigen Doku-
ment, etwa einem Nachweis über den steuerlichen Wohnsitz, eingetragen, so wird
seine Identität anhand seines auf der Grundlage des Passes oder amtlichen Per-
sonalausweises festgestellten Geburtsdatums und -ortes präzisiert. 5Der Wohnsitz
wird anhand der im Pass oder im amtlichen Personalausweis angegebenen Adres-
se oder erforderlichenfalls anhand eines anderen vom wirtschaftlichen Eigentümer
vorgelegten beweiskräftigen Dokuments in der Weise ermittelt, dass bei einer na-
türlichen Person, die einen in einem Mitgliedstaat ausgestellten Pass oder amtli-
chen Personalausweis vorlegt und die ihren Angaben zufolge in einem Staat ihren
Wohnsitz haben soll, der nicht Mitgliedstaat ist (Drittstaat), der Wohnsitz anhand
eines Nachweises über den steuerlichen Wohnsitz festgestellt wird, der von der zu-
ständigen Behörde des Drittstaats ausgestellt ist, in dem die betreffende Person ih-
ren eigenen Angaben zufolge ihren Wohnsitz haben soll. 6Wird dieser Nachweis
nicht vorgelegt, so gilt der Wohnsitz als in dem Mitgliedstaat belegen, in dem der
Pass oder ein anderer amtlicher Identitätsausweis ausgestellt wurde.
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§ 4

De f i n i t i o n d e r Zah l s t e l l e
(1) 1Als „Zahlstelle“ im Sinne dieser Verordnung gilt jeder Wirtschaftsbeteiligte,
der dem wirtschaftlichen Eigentümer Zinsen zahlt oder eine Zinszahlung zu des-
sen unmittelbaren Gunsten einzieht, und zwar unabhängig davon, ob dieser Wirt-
schaftsbeteiligte der Schuldner der den Zinsen zugrunde liegenden Forderung ist
oder vom Schuldner oder dem wirtschaftlichen Eigentümer mit der Zinszahlung
oder deren Einziehung beauftragt ist. 2Ein Wirtschaftsbeteiligter ist jegliche natür-
liche oder juristische Person, die in Ausübung ihres Berufs oder ihres Gewerbes
Zinszahlungen tätigt.
(2) 1Jegliche in einem Mitgliedstaat niedergelassene Einrichtung, an die eine Zins-
zahlung zugunsten des wirtschaftlichen Eigentümers geleistet wird oder die eine
Zinszahlung zugunsten des wirtschaftlichen Eigentümers einzieht, gilt bei einer
solchen Zahlung oder Einnahme ebenfalls als Zahlstelle. 2Dies gilt nicht, wenn
der Wirtschaftsbeteiligte auf Grund beweiskräftiger und von der Einrichtung vor-
gelegter offizieller Unterlagen Grund zu der Annahme hat, dass
1. sie eine juristische Person mit Ausnahme der in Absatz 5 genannten juristi-

schen Personen ist oder
2. ihre Gewinne den allgemeinen Vorschriften für die Unternehmensbesteuerung

unterliegen oder
3. sie ein nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassener OGAW ist.
3Zahlt ein Wirtschaftsbeteiligter Zinsen zugunsten einer solchen in einem anderen
Mitgliedstaat niedergelassenen und gemäß Satz 1 als Zahlstelle geltenden Einrich-
tung oder zieht er für sie Zinsen ein, so teilt er Namen und Anschrift der Einrich-
tung sowie den Gesamtbetrag der zugunsten dieser Einrichtung gezahlten oder
eingezogenen Zinsen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats seiner Nieder-
lassung mit, welche diese Informationen an die zuständige Behörde des Mitglied-
staats weiterleitet, in dem die betreffende Einrichtung niedergelassen ist.
(3) 1Inländische Einrichtungen im Sinne von Absatz 2 Satz 1 können sich für die
Zwecke dieser Verordnung jedoch als OGAW im Sinne von Absatz 2 Satz 2 Nr. 3
behandeln lassen, wenn sie steuerlich erfasst sind. 2Macht eine inländische Ein-
richtung von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch, so wird ihr von der nach § 5 zu-
ständigen Behörde ein entsprechender Nachweis ausgestellt, den sie an den Wirt-
schaftsbeteiligten weiterleitet.
(4) Sind der Wirtschaftsbeteiligte und die Einrichtung im Sinne von Absatz 2 im
Inland niedergelassen, so gelten die Vorschriften dieser Verordnung für die Ein-
richtung, wenn sie als Zahlstelle handelt.
(5) Die von Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 ausgenommenen juristischen Personen sind:
1. in Finnland: avoin yhtiö (Ay) und kommandiittiyhtiö (Ky)/öppet bolag und

kommanditbolag,
2. in Schweden: handelsbolag (HB) und kommanditbolag (KB).

§ 5

De f i n i t i o n d e r z u s t ä nd i g en Behö r d e
(1) Als „zuständige Behörde“ im Sinne dieser Verordnung gilt:
1. in den Mitgliedstaaten jegliche Behörde, die die Mitgliedstaaten der Kommis-

sion melden, und
2. in Drittländern die für Zwecke bilateraler oder multilateraler Steuerabkommen

zuständige Behörde oder, in Ermangelung einer solchen, diejenige Behörde,
die für die Ausstellung von Aufenthaltsbescheinigungen für steuerliche Zwe-
cke zuständig ist.

(2) 1Zuständige Behörde im Inland ist das Bundeszentralamt für Steuern. 2Abwei-
chend hiervon ist für die Ausstellung des Nachweises nach § 4 Abs. 3 das Finanz-
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amt, bei dem die Einrichtung steuerlich geführt wird, und für die Bescheinigung
nach § 13 das Wohnsitzfinanzamt des Antragstellers zuständig.

§ 6

De f i n i t i o n d e r Z in s z ah l ung
(1) 1Als „Zinszahlung“ im Sinne dieser Verordnung gelten:
1. gezahlte oder einem Konto gutgeschriebene Zinsen, die mit Forderungen jeg-

licher Art zusammenhängen, unabhängig davon, ob diese grundpfandrechtlich
gesichert sind oder nicht und ob sie ein Recht auf Beteiligung am Gewinn des
Schuldners beinhalten oder nicht, insbesondere Erträge aus Staatspapieren,
Anleihen und Schuldverschreibungen einschließlich der mit diesen Titeln ver-
bundenen Prämien und Gewinne; Zuschläge für verspätete Zahlungen gelten
nicht als Zinszahlung;

2. bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Forderungen im Sinne von
Nummer 1 aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen;

3. direkte oder über eine Einrichtung im Sinne von § 4 Abs. 2 laufende Zinserträ-
ge, die ausgeschüttet werden von
a) nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassenen OGAW,
b) Einrichtungen, die von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 3 Gebrauch ge-

macht haben,
c) außerhalb des Gebiets im Sinne von § 7 niedergelassenen Organismen für

gemeinsame Anlagen;
4. Erträge, die bei Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung von Anteilen an den

nachstehend aufgeführten Organismen und Einrichtungen realisiert werden,
wenn diese direkt oder indirekt über nachstehend aufgeführte andere Organis-
men für gemeinsame Anlagen oder Einrichtungen mehr als 40 Prozent ihres
Vermögens in den unter Nummer 1 genannten Forderungen angelegt haben:
a) nach der Richtlinie 85/611/EWG zugelassene OGAW,
b) Einrichtungen, die von der Wahlmöglichkeit des § 4 Abs. 3 Gebrauch ge-

macht haben,
c) außerhalb des Gebiets im Sinne von § 7 niedergelassene Organismen für

gemeinsame Anlagen.
2Die in Satz 1 Nr. 4 genannten Erträge sind nur insoweit in die Definition der Zin-
sen einzubeziehen, wie sie Erträgen entsprechen, die mittelbar oder unmittelbar
aus Zinszahlungen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 und 2 stammen.
(2) In Bezug auf Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 gilt für den Fall, dass einer Zahlstelle
keine Informationen über den Anteil der Zinszahlungen an den Erträgen vorlie-
gen, der Gesamtbetrag der betreffenden Erträge als Zinszahlung.
(3) 1In Bezug auf Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 gilt für den Fall, dass einer Zahlstelle keine
Informationen über den Prozentanteil des in Forderungen oder in Anteilen gemäß
der Definition unter jener Nummer angelegten Vermögens vorliegen, dieser Pro-
zentanteil als über 40 Prozent liegend. 2Kann die Zahlstelle den vom wirtschaftli-
chen Eigentümer erzielten Ertrag nicht bestimmen, so gilt als Ertrag der Erlös
aus der Abtretung, der Rückzahlung oder der Einlösung der Anteile.
(4) Werden Zinsen im Sinne von Absatz 1 an eine Einrichtung im Sinne von § 4
Abs. 2 gezahlt, der die Wahlmöglichkeit in § 4 Abs. 3 nicht eingeräumt wurde, oder
einem Konto einer solchen Einrichtung gutgeschrieben, so gelten sie als Zinszah-
lung durch diese Einrichtung.
(5) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 sind von der Definition der Zins-
zahlung jegliche Erträge im Sinne der genannten Bestimmungen ausgeschlossen,
die von im Inland niedergelassenen Unternehmen oder Einrichtungen stammen,
sofern diese höchstens 15 Prozent ihres Vermögens in Forderungen im Sinne von
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 angelegt haben. 2Ebenso sind abweichend von Absatz 4 von
der Definition der Zinszahlung nach Absatz 1 die Zinsen ausgeschlossen, die einer
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im Inland niedergelassenen Einrichtung nach § 4 Abs. 2, der die Wahlmöglichkeit
nach § 4 Abs. 3 nicht eingeräumt wurde, gezahlt oder einem Konto dieser Einrich-
tung gutgeschrieben worden sind, sofern die entsprechenden Einrichtungen
höchstens 15 Prozent ihres Vermögens in Forderungen im Sinne von Absatz 1
Satz 1 Nr. 1 angelegt haben.
(6) Der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und Absatz 3 genannte Prozentanteil beträgt ab
dem 1. Januar 2011 25 Prozent.
(7) Maßgebend für die Prozentanteile gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 und Absatz 5 ist
die in den Vertragsbedingungen oder in der Satzung der betreffenden Organismen
oder Einrichtungen dargelegte Anlagepolitik oder, in Ermangelung solcher Anga-
ben, die tatsächliche Zusammensetzung des Vermögens der betreffenden Organis-
men oder Einrichtungen.

§ 7

Räum l i c h e r Ge l t ung sb e r e i c h
Diese Verordnung gilt für Zinszahlungen durch eine inländische Zahlstelle an
wirtschaftliche Eigentümer, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Gemeinschaft haben.

Abschnitt 2
Datenübermittlung

§ 8

Da t enübe rm i t t l u ng du r ch d i e Zah l s t e l l e
1Wenn der wirtschaftliche Eigentümer der Zinsen in einem anderen Mitgliedstaat
ansässig ist, hat die inländische Zahlstelle dem Bundeszentralamt für Steuern zum
Zwecke der Weiterübermittlung nach § 9 folgende Daten zu übermitteln:
1. die nach § 3 zu ermittelnden Daten über den wirtschaftlichen Eigentümer,
2. den Namen und die Anschrift der Zahlstelle,
3. die Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung ei-

ner solchen, das Kennzeichen der Forderung, aus der die Zinsen herrühren,
4. den Gesamtbetrag der Zinsen oder Erträge und den Gesamtbetrag des Erlöses

aus der Abtretung, Rückzahlung oder Einlösung, die im Kalenderjahr zu-
geflossen sind.

2Die Datenübermittlung hat bis zum 31. Mai des Jahres zu erfolgen, das auf das
Jahr des Zuflusses folgt.

Abschnitt 3
Übergangsbestimmungen

§ 10

Übe r g ang s z e i t r a um
Deutschland übermittelt Belgien, Luxemburg und Österreich durch das Bundes-
zentralamt für Steuern Daten nach Abschnitt 2 dieser Verordnung, auch wenn die-
se Staaten während des in Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 3. Juni 2003 be-
nannten Übergangszeitraums ab dem in § 17 Satz 1 und 2 genannten Zeitpunkt
und vorbehaltlich des § 13 die Bestimmungen des Abschnitts 2 der Richtlinie nicht
anwenden müssen.
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§ 11

Be s t e u e r ung na ch i nn e r s t a a t l i c h en Rech t s v o r s c h r i f t e n
Die Erhebung einer Quellensteuer durch Belgien, Luxemburg und Österreich als
Zahlstellenstaat steht einer Besteuerung der Erträge durch Deutschland als Wohn-
sitzstaat des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß seinen innerstaatlichen Rechts-
vorschriften nicht entgegen.

§ 12

E innahmen
Das Bundeszentralamt für Steuern nimmt den der Bundesrepublik Deutschland
zustehenden Anteil aus der Erhebung von Quellensteuern durch die Staaten Bel-
gien, Luxemburg und Österreich entgegen.

§ 13

Ausnahmen vom Que l l e n s t e u e r v e r f a h r e n
1Zur Ermöglichung einer Abstandnahme von der Erhebung einer Quellensteuer in
den Staaten Belgien, Luxemburg und Österreich stellt das nach § 5 Abs. 2 Satz 2
zuständige Finanzamt auf Antrag des wirtschaftlichen Eigentümers mit inländi-
schem steuerlichen Wohnsitz eine Bescheinigung mit folgenden Angaben zur Vor-
lage bei seiner Zahlstelle aus:
1. Name, Anschrift und Steuer- oder sonstige Identifikationsnummer oder, in Er-

mangelung einer solchen, Geburtsdatum und -ort des wirtschaftlichen Eigen-
tümers;

2. Name und Anschrift der Zahlstelle;
3. Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers oder, in Ermangelung einer

solchen, Kennzeichen des Wertpapiers.
2Diese Bescheinigung gilt für die Dauer von höchstens drei Jahren. Sie wird jedem
wirtschaftlichen Eigentümer auf Antrag binnen zwei Monaten ausgestellt.

§ 14

Ve rme i dung de r Doppe l b e s t e u e r ung
(1) Bei einem wirtschaftlichen Eigentümer mit inländischem steuerlichen Wohn-
sitz wird gemäß den Absätzen 2 und 3 jegliche Doppelbesteuerung, die sich aus
der Erhebung von Quellensteuer durch Belgien, Luxemburg und Österreich nach
§ 11 ergeben könnte, ausgeschlossen.
(2) 1Wurden von einem wirtschaftlichen Eigentümer vereinnahmte Zinsen im Mit-
gliedstaat der Zahlstelle mit der Quellensteuer belastet, so wird dem wirtschaftli-
chen Eigentümer eine Steuergutschrift in Höhe der einbehaltenen Steuer gewährt.
2Zu diesem Zweck rechnet die Bundesrepublik Deutschland entsprechend § 36
des Einkommensteuergesetzes unter Ausschluss von Anrechnungsregeln in Ab-
kommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und des § 34c des Einkommen-
steuergesetzes die Quellensteuer auf die deutsche Einkommensteuer an. 3Die
Quellensteuer wird auch bei der Festsetzung der Einkommensteuervorauszahlun-
gen berücksichtigt.
(3) Wurden von einem wirtschaftlichen Eigentümer vereinnahmte Zinsen über die
Quellensteuer nach § 11 hinaus noch mit anderen Arten von ausländischen Steuern
belastet und wird ihm dafür nach einem von der Bundesrepublik Deutschland ab-
geschlossenen Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder nach
§ 34c des Einkommensteuergesetzes eine Anrechnung dieser ausländischen Steuer
auf die deutsche Einkommensteuer gewährt, so hat diese Anrechnung vor Anwen-
dung von Absatz 2 zu erfolgen.
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§ 15

Umlau f f ä h i g e S chu l d t i t e l
(1) 1Während des Übergangszeitraums nach Artikel 10 Abs. 2 der Richtlinie 2003/
48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen
(ABl. EU Nr. L 157 S. 38), spätestens jedoch bis zum 31. Dezember 2010, gelten
in- und ausländische Anleihen sowie andere umlauffähige Schuldtitel, die erstmals
vor dem 1. März 2001 begeben wurden oder bei denen die zugehörigen Emissions-
prospekte vor diesem Zeitpunkt durch die zuständigen Behörden im Sinne der
Richtlinie 80/390/EWG des Rates vom 17. März 1980 zur Koordinierung der Be-
dingungen für die Erstellung, die Kontrolle und die Vorbereitung des Prospekts,
der für die Zulassung von Wertpapieren zur amtlichen Notierung an einer Wert-
papierbörse zu veröffentlichen ist (ABl. EG Nr. L 100 S. 1), aufgehoben durch die
Richtlinie 2001/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Mai
2001 (ABl. EG Nr. L 184 S. 1, Nr. L 217 S. 18), oder durch die zuständigen Behör-
den von Drittländern genehmigt wurden, nicht als Forderungen im Sinne des § 6
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, wenn ab dem 1. März 2002 keine Folgeemissionen dieser um-
lauffähigen Schuldtitel mehr getätigt werden. 2Sofern der Übergangszeitraum nach
§ 10 über den 31. Dezember 2010 hinausgeht, finden die Bestimmungen dieser
Vorschrift jedoch nur dann weiterhin Anwendung auf die betreffenden umlauffähi-
gen Schuldtitel, wenn
1. diese Bruttozinsklauseln und Klauseln über die vorzeitige Ablösung enthalten,
2. die Zahlstelle des Emittenten in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, der

die Quellensteuer nach § 11 erhebt, und die Zahlstelle die Zinsen unmittelbar
an einen wirtschaftlichen Eigentümer mit Wohnsitz in einem anderen Mit-
gliedstaat zahlt.

3Tätigt eine Regierung oder eine damit verbundene Einrichtung nach der Anlage,
die als Behörde handelt oder deren Funktion durch einen internationalen Vertrag
anerkannt ist, ab dem 1. März 2002 eine Folgeemission eines der vorstehend ge-
nannten umlauffähigen Schuldtitel, so gilt die gesamte Emission, das heißt die ers-
te und alle Folgeemissionen, als Forderung im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1.
4Tätigt eine von Satz 3 nicht erfasste Einrichtung ab dem 1. März 2002 eine Fol-
geemission eines der vorstehend genannten umlauffähigen Schuldtitel, so gilt die-
se Folgeemission als Forderung im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1.
(2) Diese Vorschrift steht einer Besteuerung von Erträgen aus den in Absatz 1 ge-
nannten umlauffähigen Schuldtiteln nach inländischen Rechtsvorschriften nicht
entgegen.

Abschnitt 4
Anwendungs- und Schlussbestimmungen

§ 16

Ande r e Que l l e n s t e u e r n
Diese Verordnung steht der Erhebung anderer Arten der Quellensteuer als die
nach § 11 gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften nicht entgegen.

§ 16a

Erwe i t e r ung de s Anwendung sbe r e i c h s
(1) 1Diese Verordnung ist vorbehaltlich der Absätze 2 bis 4 entsprechend anwend-
bar auf
1. Zinszahlungen durch eine inländische Zahlstelle an wirtschaftliche Eigentü-

mer, die in den nachfolgenden Staaten oder abhängigen oder assoziierten Ge-
bieten steuerlich ansässig sind:
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a) Schweizerische Eidgenossenschaft, Fürstentum Liechtenstein, Republik
San Marino, Fürstentum Monaco, Fürstentum Andorra,

b) Guernsey, Jersey, Insel Man, Anguilla, Britische Jungferninseln, Kaiman-
inseln, Montserrat, Turks- und Caicosinseln, Aruba, Niederländische An-
tillen,

2. die aus den in Nummer 1 genannten Staaten oder Gebieten übermittelten Da-
ten über Zinszahlungen an wirtschaftliche Eigentümer, die im Inland ansässig
sind,

3. die in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, im Fürstentum Liechtenstein,
in der Republik San Marino, im Fürstentum Monaco und im Fürstentum An-
dorra sowie auf Guernsey, Jersey, der Insel Man, den Britischen Jungfern-
inseln, den Turks- und Caicosinseln und den Niederländischen Antillen er-
hobene Quellensteuer auf Zinszahlungen, von der 75 Prozent der Einnahmen
an den Mitgliedstaat der Europäischen Union weiterzuleiten sind, in dem der
wirtschaftliche Eigentümer ansässig ist.

2§ 14 Abs. 3 ist entsprechend anwendbar auf eine Belastung mit anderen Arten von
ausländischen Steuern über die Quellensteuer im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 hinaus.
(2) 1Die inländischen Zahlstellen und das Bundeszentralamt für Steuern erheben
und übermitteln Daten nach Abschnitt 2 dieser Verordnung nur bei Zinszahlungen
an wirtschaftliche Eigentümer, die auf den Britischen Jungferninseln, Guernsey,
Jersey, der Insel Man, Montserrat, Aruba oder den Niederländischen Antillen steu-
erlich ansässig sind. 2Solange auf Anguilla sowie den Turks- und Caicosinseln kei-
ne direkten Steuern erhoben werden, sind keine Daten zu erheben und zu übermit-
teln bei Zinszahlungen an wirtschaftliche Eigentümer, die in diesen Gebieten
ansässig sind.
(3) Das nach § 5 Abs. 2 Satz 2 zuständige Finanzamt stellt eine Bescheinigung
nach § 13 nur zur Ermöglichung einer Abstandnahme von der Erhebung einer
Quellensteuer im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 im Fürstentum Andorra sowie
auf Guernsey, Jersey, der Insel Man, den Britischen Jungferninseln, den Turks-
und Caicosinseln oder den Niederländischen Antillen aus.
(4) Zuständige Behörde im Sinne dieser Verordnung ist
1. in der Schweizerischen Eidgenossenschaft:

le Directeur de l’Administration federale des contributions/der Direktor der
Eidgenössischen Steuerverwaltung/il direttore dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni oder sein Vertreter oder Beauftragter,

2. im Fürstentum Liechtenstein:
die Regierung des Fürstentums Liechtenstein oder ein Beauftragter,

3. in der Republik San Marino:
il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio oder ein Beauftragter,

4. im Fürstentum Monaco:
le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie oder ein Be-
auftragter,

5. im Fürstentum Andorra:
el Ministre encarregat de les Finances oder ein Beauftragter; für die Anwen-
dung des Artikels 3 des Abkommens zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und dem Fürstentum Andorra über Regelungen, die denen der Richt-
linie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen
gleichwertig sind, ist die zuständige Behörde jedoch el Ministre encarregat de
l’Interior oder ein Beauftragter,

6. auf Guernsey:
the Administrator of Income Tax,

7. auf Jersey:
the Comptroller of Income Tax,
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8. auf der Insel Man:
the Chief Financial Officer of the Treasury or his delegate,

9. auf Anguilla:
der Leiter des Rechnungswesens der Finanzämter,

10. auf den Britischen Jungferninseln:
der Finanzminister (Financial Secretary),

11. auf den Kaimaninseln:
der Finanzminister (Financial Secretary),

12. auf Montserrat:
das Dezernat für Steuereinnahmen (Inland Revenue Departement),

13. auf den Turks- und Caicosinseln:
die Finanzdienstleistungskommission (Financial Services Commission),

14. auf Aruba:
der Finanzminister oder sein Beauftragter,

15. auf den Niederländischen Antillen:
der Finanzminister oder sein Beauftragter.

§ 17

I nk r a f t t r e t e n
1Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2005 in Kraft, sofern der Rat der Europäi-
schen Union die Festlegung gemäß Artikel 17 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2003/
48/EG trifft. 2Anderenfalls tritt die Verordnung zu dem Zeitpunkt in Kraft, ab dem
die Vorschriften der Richtlinie 2003/48/EG von den Mitgliedstaaten auf Grund ei-
nes Beschlusses des Rates der Europäischen Union nach Artikel 17 Abs. 3 Satz 2
der Richtlinie anzuwenden sind. 3Das Bundesministerium der Finanzen gibt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt bekannt.

Schlussformel
Der Bundesrat hat zugestimmt.

Anlage (zu § 15)

L i s t e d e r v e r bunden en E in r i c h t ung en
Folgende Einrichtungen sind als „mit der Regierung verbundene Einrichtungen,
die als Behörde handeln oder deren Funktion durch einen internationalen Vertrag
anerkannt ist,“ im Sinne des § 15 zu betrachten:
– Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union:

– Belgien
– Region flamande (Vlaams Gewest) (Flämische Region)
– Region wallonne (Wallonische Region)
– Region bruxelloise (Brussels Gewest) (Region Brüssel-Hauptstadt)
– Communaute francaise (Französische Gemeinschaft)
– Communaute flamande (Vlaamse Gemeenschap) (Flämische Gemein-

schaft)
– Communaute germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)

– Bulgarien
– Общините (Städte und Gemeinden)
– Социалноосигурителни фондове (Sozialversicherungsfonds)

– Spanien
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– Xunta de Calicia (Regierung der autonomen Gemeinschaft Galicien)
– Junta de Andalucia (Regierung der autonomen Gemeinschaft Andalusien)
– Junta de Extremadura (Regierung der autonomen Gemeinschaft Extre-

madura)
– Junta de Castilla-La Mancha (Regierung der autonomen Gemeinschaft

Kastilien-La Mancha)
– Junta de Castilla-Leon (Regierung der autonomen Gemeinschaft Kastilien

und Leon)
– Gobierno Foral de Navarra (Regierung der autonomen Gemeinschaft Na-

varra)
– Govern de les Illes Balears (Regierung der autonomen Gemeinschaft Ba-

learen)
– Generalitat de Catalunya (Regierung der autonomen Gemeinschaft Kata-

lonien)
– Generalitat de Valencia (Regierung der autonomen Gemeinschaft Valen-

cia)
– Diputacion General de Aragon (Regierung der autonomen Gemeinschaft

Aragon)
– Gobierno de la Islas Canarias (Regierung der autonomen Gemeinschaft

Kanarische Inseln)
– Gobierno de Murcia (Regierung der autonomen Gemeinschaft Murcia)
– Gobierno de Madrid (Regierung der autonomen Gemeinschaft Madrid)
– Gobierno de la Comunidad Autonoma del Pais Vasco/Euzkadi (Regie-

rung der autonomen Gemeinschaft Baskenland)
– Diputacion Foral de Cuipuzcoa (Provinzrat von Cuipuzcoa)
– Diputacion Foral de Vizcaya/Biskaia (Provinzrat von Biskaya)
– Diputacion Foral de Alava (Provinzrat von Alava)
– Ayuntamiento de Madrid (Stadt Madrid)
– Ayuntamiento de Barcelona (Stadt Barcelona)
– Cabildo Insular de Gran Canaria (Inselrat Gran Canaria)
– Cabildo Insular de Tenerife (Inselrat Teneriffa)
– Instituto de Credito Oficial (Amtliches Kreditinstitut)
– Instituto Catalan de Finanzas (Katalanisches Finanzinstitut)
– Instituto Valenciano de Finanzas (Valencianisches Finanzinstitut)

– Griechenland
– Griechische Telekommunikationsanstalt
– Griechisches Eisenbahnnetz
– Staatliche Elektrizitätswerke

– Frankreich
– La Caisse d’amortissement de la dette social (CADES) (Schuldenfinanzie-

rungskasse der Sozialversicherung)
– L’Agence francaise de developpement (AFD) (Französische Agentur für

Entwicklung)
– Reseau Ferre de France (RFF) (Eigentums- und Verwaltungsgesellschaft

des französischen Eisenbahnnetzes)
– Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Staatliche Finanzierungskasse

der Autobahnen)
– Assistance publique Hopitaux des Paris (APHP) (Verbund der öffent-

lichen Krankenhäuser des Großraums Paris)
– Charbonnages des France (CDF) (Zentralverwaltung der staatlichen fran-

zösischen Steinkohleförderunternehmen)
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– Entreprise miniere et chimique (EMC.) (Staatliche Bergbau- und Che-
mieholdinggesellschaft)

– Italien
– Regionen
– Provinzen
– Städte und Gemeinden
– Cassa Depositi e Prestiti (Spar- und Kreditkasse)

– Lettland
– Pasvaldibas
– (Kommunalverwaltungen)

– Polen
– gminy (Gemeinden)
– powiaty (Bezirke)
– wojewodztwa (Woidwodschaften)
– zwiazki gmin (Gemeindeverbände)
– powiatow (Bezirksverbände)
– wojewodztw (Woiwodschaftsverbände)
– miastro stoleczne Warszawa (Hauptstadt Warschau)
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Amt für Umstruktu-

rierung und Modernisierung der Landwirtschaft)
– Agencja Nieruchomosci Rolnych (Amt für landwirtschaftliche Eigen-

tumsfragen)
– Portugal

– Regiao autonoma da Madeira (Autonome Region Madeira)
– Regiao autonoma dos Acores (Autonome Region Azoren)

– Rumänien
– autorităţcile administraţiei publice locale (lokale Behörden der öffent-

lichen Verwaltung)
– Slowakei

– mesta a obce (Gemeinden)
– Zeleznice Slovenskey republiky (Slowakische Eisenbahngesellschaft)
– Statny fond cestneho hospodarstva (Staatlicher Straßenfonds)
– Slovenkske elektrarne (Slowakische Kraftwerke)
– Vodohospodarska vystavba (Wasserwirtschaftsgesellschaft)

– Städte und Gemeinden
– internationale Einrichtungen:

– Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung
– Europäische Investitionsbank
– Asiatische Entwicklungsbank
– Afrikanische Entwicklungsbank
– Weltbank/IBRD/IWF
– Internationale Finanzkorporation
– Interamerikanische Entwicklungsbank
– Sozialentwicklungsfonds des Europarats
– EURATOM
– Europäische Gemeinschaft
– Corporacion Andina de Fomento (CAF) (Anden-Entwicklungsgesellschaft)
– Eurofima
– Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
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– Nordische Investitionsbank
– Karibische Entwicklungsbank

Die Bestimmungen des § 15 gelten unbeschadet internationaler Verpflichtungen,
die die Mitgliedstaaten in Bezug auf die oben aufgeführten internationalen Ein-
richtungen eingegangen sind.
– Einrichtungen in Drittländern:

Einrichtungen, die folgende Kriterien erfüllen:
1. Die Einrichtung gilt nach im Geltungsbereich der Verordnung anzuwen-

denden Kriterien eindeutig als öffentliche Körperschaft.
2. Sie ist eine von der Regierung kontrollierte Einrichtung, die gemeinwirt-

schaftliche Aktivitäten verwaltet und finanziert, wozu in erster Linie die Be-
reitstellung von gemeinwirtschaftlichen (nicht marktbestimmten) Gütern
und Dienstleistungen zum Nutzen der Allgemeinheit gehört.

3. Sie legt regelmäßig in großem Umfang Anleihen auf.
4. Der betreffende Staat kann gewährleisten, dass die betreffende Einrichtung

im Falle von Bruttozinsklauseln keine vorzeitige Tilgung vornehmen wird.

Autor: Sebastian Hartrott, Syndikus-Rechtsanwalt, München
Mitherausgeber: Prof. Dr. AndreasMusil, Potsdam
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A. Allgemeine Erläuterungen zu § 45e

Schrifttum: Jachmann, Eine deutsche Abgeltungssteuer auf Kapitalerträge im europäi-
schen Kontext, BB 2003, 2712; Haisch/Helios, Rechtshandbuch der Finanzinstrumente,
München 2011; Dahm/Hamacher, Export der Abgeltungsteuer, Zur Vereinfachung und
grenzüberschreitenden Anwendung der Abgeltungsteuer, IFSt-Schrift Nr. 478, Berlin
2012; Häuselmann, Schwerpunkte des „Kroatien-Anpassungsgesetzes“, SteuK 2014, 309;
Pintaric, Kroatien, WiRO 2014, 91; Kudert/Kopec, Verschärfung der EU-Zinsrichtlinie
– Automatischer Informationsaustausch ab 2017, PIStB 2014, 218; Pott/Plewka, Die
Entwicklung des Steuerrechts im zweiten Halbjahr 2013, NJW 2014, 597.

Verwaltungsanweisungen: BMF v. 6.1.2005 – IV C 1 - S 2000 - 363/04, BStBl. I 2005,
29; BMF v. 30.1.2008 – IV C 1 - S 2402 - a/0, BStBl. I 2008, 320, geändert durch BMF v.
20.9.2013 – IV C 1 - S 2402 - a/0:021 – DOK 2013/0872002, BStBl. I 2013, 1182.

I. Grundinformation zu § 45e

Die Regelung ermächtigt die BReg. in Satz 1 zur Umsetzung der EU-Zinsricht-
linie per Rechtsverordnung. Die EU-Zinsrichtlinie schreibt einen automatischen
Informationsaustausch über Zinserträge von Nicht-Gebietsansässigen innerhalb
der EU-Mitgliedstaaten über deren Grenzen hinaus vor. Auf der Grundlage von
§ 45e hat die BReg. im Jahr 2004 die Zinsinformationsverordnung (ZIV v. 26.1.
2004, BGBl. I 2004, 128; BStBl. I 2004, 297) erlassen. Über Satz 2 sind § 45d
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 entsprechend anwendbar. Folglich gilt auch im Rah-
men der ZIV, dass die Übermittlung von Daten nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz auf amtlich vorgeschriebenen, maschinell verwertbaren Datenträgern
zu erfolgen hat. Eine Ausnahme gilt nur im Fall unbilliger Härten.

II. Rechtsentwicklung des § 45e

StÄndG 2003 v. 15.12.2003 (BGBl. I 2003, 2645; BStBl. I 2003, 710): Durch
das StÄndG 2003 wurde § 45e als Ermächtigungsgrundlage für die Umsetzung
der EU-Zinsrichtlinie in das EStG eingefügt.
EURLUmsG v. 9.12.2004 (BGBl. I 2004, 3310; BStBl. I 2004, 1158): Ergän-
zung des Wortlauts des Satzes 1 um die Worte „in der jeweils geltenden Fas-
sung“.

§ 45e Anm. 1–2 A. Allgemeine Erläuterungen
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KroatienAnpG v. 25.7.2014 (BGBl. I 2014, 1266; BStBl I 2014, 1126): In Satz 2
wurde der Wortlaut an denjenigen des neu gefassten § 45d angepasst.

III. Bedeutung und Verfassungsmäßigkeit des § 45e

Bedeutung: § 45e ist eine reine Ermächtigungsvorschrift und damit das rechtl.
Bindeglied zwischen der EU-Zinsrichtlinie und der Zinsinformationsverord-
nung. Systematisch ist die Regelung in Abschn. VI des EStG eingebettet und un-
terfällt damit dem Regelungskreis der StErhebung bzw. dem StAbzug vom Ka-
pitalertrag. Nach zutreffender Ansicht ist sie damit falsch verortet, da die
Regelung ihrer Natur nach eine Ermächtigungsvorschrift ist und folglich in
Abschn. IX des EStG besser aufgehoben sein dürfte (Lindberg in Blümich,
§ 45e Rz. 1 [8/2015]; Reislhuber in Haisch/Helios, Rechtshandbuch der Fi-
nanzinstrumente, 2011, § 10 Rz. 22).
Verfassungsmäßigkeit: Gemessen am Regelungszweck und aufgrund der Be-
zugnahme auf die EU-Zinsrichtlinie ist der Wortlaut der Ermächtigungsnorm
vor dem Hintergrund des Art. 80 Abs. 1 GG hinreichend bestimmt (aA Lind-
berg in Blümich, § 45e Rz. 1 [8/2015]).

IV. Geltungsbereich des § 45e

§ 45e ist ausschließlich an die BReg. adressiert, die er in sachlicher Hinsicht zur
Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie in der jeweils geltenden Fassung durch Schaf-
fung einer VO mit Zustimmung des BRats ermächtigt.

B. Erläuterungen zu Satz 1:
Ermächtigung der Bundesregierung zur Umsetzung

der EU-Zinsrichtlinie

I. EU-Zinsrichtlinie

1. Überblick und Zielsetzung der EU-Zinsrichtlinie

Die EU-Zinsrichtlinie wurde am 3.6.2003 durch den EU-Finanzministerrat ver-
abschiedet (RL 2003/48/EG). Durch Entscheidung des Rats v. 19.7.2004
(2004/587/EG) wurde der Termin für ein mögliches Inkrafttreten auf den 1.7.
2005 verlegt. Am 24.3.2014 hat der Rat die EU-Zinsrichtlinie durch die neue RL
2014/48/EU (ABl. EU 2014 Nr. L 111, 50) ergänzt bzw. erweitert. Die Umset-
zung in nationales Recht muss bis zum 1.1.2016 erfolgen. Die Anwendung der
neuen Regelungen muss erst ab 2017 sichergestellt werden.
Ihrem in Art. 1 Abs. 1 genannten Zweck zufolge soll sie die effektive Besteue-
rung von Zinserträgen natürlicher Personen im Gebiet der Europäischen Union
sicherstellen (Kudert/Kopec, PIStB 2014, 218 [abrufbar unter www.iww.de/
pistb/schwerpunktthema/unionsrecht-verschaerfung-der-eu-zinsrichtlinieauto
matischer-informationsaustausch-ab-2017-f78049]). Folglich soll die EU-Zins-
richtlinie der Kapitalflucht Einhalt gebieten. Der Schaffung der EU-Zinsricht-
linie lag aber auch die Erkenntnis der EU-Kommission zugrunde, dass Zins-

B. Satz 1: Umsetzung der EU-ZinsRL Anm. 2–5 § 45e
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erträge in den Mitgliedstaaten stl. uneinheitlich behandelt wurden, was mit der
Kapitalverkehrsfreiheit nach Art. 64 AEUV nur schwerlich vereinbar schien
(Geurts in B/B, § 45e Rz. 3). Die angestrebte Vereinheitlichung des materiellen
Zinsbegriffs ist aus politischen Gründen bis heute nicht erfolgt. Die heterogene
terminologische Handhabung führt daher im Ergebnis nicht zu einer EU-weiten
Harmonisierung, sondern allenfalls zu einem steigenden Steuerwettbewerb. Le-
diglich in Verfahrensfragen, beispielsweise in der Frage eines Informationsaus-
tauschs, konnte zwischenzeitlich ein Konsens erzielt werden
Nach Art. 1 Abs. 2 der EU-Zinsrichtlinie treffen die Mitgliedstaaten die erfor-
derlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die für die Durchführung der
EU-Zinsrichtlinie notwendigen Aufgaben durch Zahlstellen in ihrem Gebiet un-
abhängig davon wahrgenommen werden, wo der Schuldner der den Zinsen zu-
grunde liegenden Forderung niedergelassen ist.
Die in der RL 2014/48/EU enthaltenen Änderungen der EU-Zinsrichtlinie die-
nen dem Zweck, eine effektivere Besteuerung von Zinserträgen zu gewährleis-
ten. Hierzu erfasst die Neufassung ua. auch Zinszahlungen an zwischengeschal-
tete juristische Personen und PersGes. Daneben wird auch die in der Richtlinie
enthaltene Definition der Zinszahlung erweitert.

2. Geltungsbereich der EU-Zinsrichtlinie

Betroffen sind mithin Zinszahlungen, die von einer inländ. Zahlstelle an einen
ausländ. Stpfl., der zugleich wirtschaftlicher Eigentümer der der Zahlung zu-
grunde liegenden Forderung ist, geleistet werden.
Sachlicher Geltungsbereich: Der sachliche Anwendungsbereich der EU-Zins-
richtlinie ist weit gefasst. Betroffen sind im Grunde sämtliche Formen von Zins-
zahlungen von inländ. Unternehmen an ausländ. Stpfl.
Neu hinzugekommen sind ua. Zinserträge, die im Rahmen ausländ. Investment-
fonds vereinnahmt werden, unabhängig von der Rechtsform des Fonds. Aus-
schlaggebend ist allein, dass ein Investmentfonds nach dem Recht eines EU-
bzw. EWR-Staats registriert ist oder seine Satzung dem für Investmentfonds gel-
tenden Recht eines der vorgenannten Staaten unterliegt. Ebenfalls als Zinszah-
lung erfasst sind nunmehr auch Leistungen aus Lebensversicherungen. Nicht er-
fasst sind dagegen Dividenden sowie Gewinne aus Veräußerungsgeschäften.
Die Regelungen der EU-Zinsrichtlinie beschränken sich zudem auf grenzüber-
schreitende Zinszahlungen und lassen die innerstaatlichen Regelungen über die
Besteuerung von Zinserträgen unberührt.
Persönlicher Geltungsbereich: In personeller Hinsicht sind Zahlstellen und
die wirtschaftlichen Eigentümer von Forderungen, die Zinsen generieren, be-
troffen.

▸ Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt nach Art. 2 der geänderten EU-Zinsrichtlinie
(RL 2014/48/EU v. 24.3.2014, ABl. EU 2014 Nr. L 111, 50) jede natürliche Per-
son, die eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten eine Zinszahlung
erfolgt, es sei denn, sie weist nach, dass sie die Zahlung nicht für sich verein-
nahmt hat bzw. die Zahlung nicht zu ihren Gunsten erfolgt. Nach der Neufas-
sung der EU-Zinsrichtlinie gelten natürliche Personen nunmehr auch dann als
wirtschaftlicher Eigentümer, wenn ihr Zinserträge nicht unmittelbar zufließen,
sondern von einer zwischen ihr und der Zahlstelle eingeschalteten Einrichtung
oder Rechtsvereinbarung vereinnahmt und anschließend an sie weitergeleitet

§ 45e Anm. 5–6 B. Satz 1: Umsetzung der EU-ZinsRL
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werden. Die damit erfassten Einrichtungen und Rechtsvereinbarungen ergeben
sich aus Anhang I und II der neu gefassten EU-Zinsrichtlinie.

▸ Als Zahlstelle qualifiziert nach Art. 4 Abs. 1 der geänderten EU-Zinsrichtlinie
(RL 2014/48/EU v. 24.3.2014, ABl. EU 2014 Nr. L 111, 50) jeder in einem Mit-
gliedstaat niedergelassene Wirtschaftsbeteiligte, der eine Zinszahlung an den
wirtschaftlichen Eigentümer im EU-Ausland vornimmt oder eine solche Zins-
zahlung zu dessen unmittelbaren Gunsten einzieht. Ferner gilt nach Abs. 2 als
Zahlstelle jegliche in einem Mitgliedstaat niedergelassene Einrichtung, an die ei-
ne Zinszahlung zugunsten des wirtschaftlichen Eigentümers geleistet wird oder
die eine Zinszahlung zugunsten des wirtschaftlichen Eigentümers einzieht, es sei
denn, die Einrichtung weist nach, dass sie eine juristische Person oder ein
OGAW-regulierter Fonds ist bzw. dass ihre Gewinne den allgemeinen Vor-
schriften für die Unternehmensbesteuerung unterliegen. Infolge der neu gefass-
ten EU-Zinsrichtlinie qualifizieren nunmehr auch bestimmte Zahlungsempfän-
ger als Zahlstelle kraft Vereinnahmung. Zwischengeschaltete Einrichtungen und
Rechtsvereinbarungen, die bei Vereinnahmung einer Zinszahlung als Zahlstelle
handeln, sollen insoweit eindeutig identifiziert werden können. Einrichtungen,
die Zahlstellen kraft Vereinnahmung darstellen, sind in Anhang II der geänder-
ten EU-Zinsrichtlinie aufgeführt.

Einstweilen frei.

3. Inhaltliche Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie

Ihr Ziel, grenzüberschreitende Zinserträge der Besteuerung zuzuführen, soll die
EU-Zinsrichtlinie durch Implementierung eines grenzüberschreitenden Kon-
trollsystems erreichen (Geurts in B/B, § 45e Rz. 4). Hierzu werden die auszah-
lenden Stellen nach Art. 8 Abs. 1 der EU-Zinsrichtlinie dazu verpflichtet, die je-
weilige nationale Behörde über
– die Identität und den Wohnsitz des wirtschaftlichen Eigentümers,
– den Namen und die Anschrift der Zahlstelle,
– die Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers sowie
– die Zinszahlung
zu unterrichten.

II. Umsetzung der EU-Zinsrichtlinie durch die Zinsinformations-
verordnung (ZIV)

1. Entstehung und Struktur der Zinsinformationsverordnung

Von ihrer Ermächtigung in § 45e Satz 1 hat die BReg. Gebrauch gemacht und
am 26.1.2004 die Zinsinformationsverordnung (ZIV) erlassen. Sie ist am 1.7.
2005 in Kraft getreten (BStBl. I 2005, 806). Zwischenzeitlich erfolgte eine Ak-
tualisierung durch die Erste VO zur Änderung der Zinsinformationsverordnung
v. 22.6.2005 (BStBl. I 2005, 803). Zuletzt gab es eine weitere Änderung durch
VO v. 5.11.2007 (BGBl. I 2007, 2562).
Die ZIV folgt der Struktur der EU-Zinsrichtlinie und ist in vier Abschnitte un-
terteilt. Abschn. 1 enthält allgemeine Bestimmungen, Abschn. 2 regelt die Da-

II. Umsetzung durch die ZIV Anm. 6–10 § 45e
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tenübermittlung, Abschn. 3 enthält Übergangsbestimmungen und Abschn. 4
Anwendungs- und Schlussbestimmungen.

2. Zielsetzung der Zinsinformationsverordnung

§ 1 definiert die Zielsetzung der ZIV. Hiernach haben inländ. Zahlstellen die für
die Durchführung der ZIV notwendigen Aufgaben unabhängig davon wahr-
zunehmen, wo der Schuldner der den Zinsen zugrunde liegenden Forderung
niedergelassen ist. Das allein ist jedoch nicht aussagekräftig. Deutlicher wird,
worum es bei der ZIV geht, wenn man Art. 1 der EU-Zinsrichtlinie hinzuzieht,
nach dem das letztendliche Ziel darin besteht, Erträge, die in einem Mitgliedstaat
im Wege von Zinszahlungen an wirtschaftliche Eigentümer, die natürliche Per-
sonen sind und in einem anderen Mitgliedstaat stl. ansässig sind, erzielt werden,
nach den Rechtsvorschriften dieses „letzten“ Mitgliedstaats effektiv besteuert
werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 RL 2003/48/EG).

3. Geltungsbereich der Zinsinformationsverordnung

a) Sachlicher Geltungsbereich
Die Zielsetzung der ZIV soll durch einen umfassenden Informationsaustausch
über Zinszahlungen zwischen den Mitgliedstaaten erreicht werden.
Zinsbegriff der ZIV: Die ZIV enthält einen eigenen Begriff der Zinszahlung,
der jedoch nicht mit dem estl. Terminus gleichzusetzen ist (Geurts in B/B, § 45e
Rz. 25; aA BMF v. 30.1.2008 – IV C 1 - S 2402 - a/0, BStBl. I 2008, 320, Rz. 40
[geändert durch BMF v. 20.9.2013 – IV C 1 - S 2402 - a/0:021 – DOK 2013/
0872002, BStBl. I 2013, 1182]). Als Zinszahlungen gelten nach § 6 ZIV – analog
zur EU-Zinsrichtlinie – sämtliche Entgelte für die Überlassung von Kapital zur
Nutzung. Während insoweit auch mit dem in § 20 verwendeten Zinsbegriff
Konsens besteht, ist das Element der Laufzeitabhängigkeit in § 6 ZIV aber nicht
enthalten. Daher unterfallen auch gewinnabhängige Erträge dem Zinsbegriff der
ZIV (Hamacher in Korn, § 6 ZIV Rz. 4). Die Aufzählung der betroffenen Zins-
zahlungen in § 6 ZIV ist abschließend:

„(1) Auf ein Konto gezahlte oder einem Konto gutgeschriebene Zinsen, die mit Forde-
rungen jeglicher Art zusammenhängen, unabhängig davon, ob diese grundpfandrecht-
lich gesichert sind und ob sie ein Recht auf Beteiligung am Gewinn des Schuldners be-
inhalten. Betroffen sind damit beispielsweise Zinserträge aus Bareinlagen, aus
verzinslichen Staatspapieren, Anleihen oder Schuldverschreibungen;
(2) aufgelaufene oder kapitalisierte Zinsen aus der Abtretung, Rückzahlung oder Ein-
lösung der unter (1) genannten Forderungen;
(3) laufende Erträge aus OGAW-regulierten Fonds sowie
(4) Erträge aus thesaurierenden OGAW-regulierten Fonds, wenn mehr als 25 % des
Fondsvermögens in Forderungen nach Ziffer (1) angelegt worden sind.“

Nicht erfasst werden Kursgewinne, Dividenden, Ausschüttungen aus reinen
Aktien- oder Immobilienfonds, Einkünfte aus Derivat- und Termingeschäften,
Optionen, Zertifikate sowie Erträge aus Renten und Lebensversicherungen.
Vermutungsregelung bei Nichtinformieren des Bundeszentralamts für
Steuern: Für den Fall, dass die Zahlstelle das BZSt. nicht informiert, gilt nach
§ 6 Abs. 2 ZIV eine Vermutungsregelung, nach der der Gesamtbetrag der be-
treffenden Erträge als Zinszahlung zu qualifizieren ist. Die Prüfung, ob ein Er-
trag einer der oben unter (1) bis (4) genannten Kategorien zuzuordnen ist, ob-

§ 45e Anm. 10–12 B. Satz 1: Umsetzung der EU-ZinsRL
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liegt damit der Zahlstelle. Sie trifft insoweit die Beweislast (glA Geurts in B/B,
§ 45e Rz. 31).

b) Persönlicher Geltungsbereich
Die ZIV bezieht sich auf Zinszahlungen, die durch eine Zahlstelle an einen wirt-
schaftlichen Eigentümer geleistet werden.
Als wirtschaftlicher Eigentümer gilt nach § 2 ZIV jede natürliche Person, die
eine Zinszahlung vereinnahmt oder zu deren Gunsten eine Zinszahlung erfolgt,
es sei denn, sie weist nach, dass sie die Zahlung nicht für sich selbst vereinnahmt
hat oder sie nicht zu ihren Gunsten erfolgt ist. § 2 ZIV soll folglich denjenigen
bestimmen, auf den als Meldeobjekt iSd. ZIV abzustellen ist. Parallelen zum ab-
gabenrechtl. Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers nach § 39 AO existieren
nicht, da sich der Gesetzeszweck der beiden Regelungen signifikant unterschei-
det. Unklar ist die rechtl. Reichweite des Begriffs des „Handelns zu Gunsten ei-
ner anderen Person“. Wer „im Auftrag“ eines anderen handelt, kann jedenfalls
nicht wirtschaftlicher Eigentümer iSv. § 2 ZIV sein.
Auch wenn weder die EU-Zinsrichtlinie noch die ZIV zu der Frage Stellung
nehmen, ob außer natürlichen Personen (vgl. § 7 ZIV) auch Personenmehrhei-
ten als wirtschaftliche Eigentümer iSv. § 2 ZIV qualifizieren können, fallen nach
zutreffender Ansicht auch Zusammenschlüsse von natürlichen Personen in den
Anwendungsbereich der ZIV (Hamacher in Korn, § 2 ZIV Rz. 19 ff.; Geurts in
B/B, § 45e Rz. 22 f.). In der GbR sieht die FinVerw. jedoch per se nicht den
wirtschaftlichen Eigentümer einer Zinszahlung (BMF v. 30.1.2008 – IV C 1 -
S 2402 - a/0, BStBl. I 2008, 320 [geändert durch BMF v. 20.9.2013 – IV C 1 -
S 2402 - a/0:021 – DOK 2013/0872002, BStBl. I 2013, 1182]; aA Hamacher in
Korn, § 2 ZIV Rz. 22 ff.), sondern eine sich als Zahlstelle qualifizierende Ein-
richtung iSd. § 4 Abs. 2 ZIV. Handelsrechtliche PersGes. und juristische Per-
sonen unterfallen dagegen als potentielle wirtschaftliche Eigentümer grds. dem
persönlichen Geltungsbereich der ZIV (glA Hamacher in Korn, § 2 ZIV
Rz. 27 f.).
Eheleute sind seit dem Meldezeitraum 2007 getrennt als wirtschaftliche Eigen-
tümer zu melden.
Als Zahlstelle qualifizieren nach § 4 ZIV Banken und andere Kreditinstitute.
Der Kreis der Regelungsadressaten wurde bewusst weit gefasst; so ist es nicht
erforderlich, dass das Bankgeschäft zum Kernbereich des Geschäftsbetriebs ge-
hört. Ausreichend ist, dass die Geschäftstätigkeit sich gelegentlich auf Zinszah-
lungen bezieht (Reislhuber in Haisch/Helios, Rechtshandbuch Finanzinstru-
mente, 2011, § 10 Rz. 35).

c) Räumlicher Geltungsbereich
Die ZIV gilt nach § 7 für Zinszahlungen durch eine inländ. Zahlstelle an wirt-
schaftliche Eigentümer, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaft haben. Wirtschaftliche Eigentümer, die ihren
Wohnsitz im Inland oder in einem Drittstaat haben, sind demnach grds. vom
Anwendungsbereich der ZIV ausgeschlossen. Nach § 16a ZIV gilt dies jedoch
für die dort abschließend aufgezählten Staaten (Schweiz, Liechtenstein etc.)
nicht. Vorbehaltlich der Abs. 2 bis 4 sind die Bestimmungen der ZIV in Bezug
auf erhaltene Quellensteuern oder Meldungen aus derartigen Drittländern, die
entsprechende Verträge mit der EU abgeschlossen haben, daher anwendbar.

II. Umsetzung durch die ZIV Anm. 12–14 § 45e
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4. Meldeverfahren im Rahmen der Zinsinformationsverordnung

a) Meldeumfang
Leistet eine in Deutschland niedergelassene Zahlstelle Zinszahlungen an im Aus-
land ansässige (natürliche) Personen bzw. Personenzusammenschlüsse nicht ge-
werblicher Art, informiert sie das BZSt. nach § 8 ZIV via Datenfernübertragung
nach standardisiertem Verfahren über
– Identität und Wohnsitz des wirtschaftlichen Eigentümers,
– Namen und die Anschrift der Zahlstelle,
– Kontonummer des wirtschaftlichen Eigentümers und
– Gesamtbetrag der im Kj. zugeflossenen Zinsen oder Erträge. Unterhält ein

wirtschaftlicher Eigentümer mehrere Konten und/oder Depots, können ein-
zelne Beträge zu einem Gesamtbetrag addiert werden.

b) Meldeverfahren und -fristen
Die entsprechenden Daten sind bis zum 31. Mai des Jahres, das auf das Jahr des
Zuflusses der Zinserträge folgt, an das BZSt. (§ 5 Abs. 2 ZIV) zu übermitteln.
Das BZSt. übermittelt die Daten bis zum 30. Juni des entsprechenden Jahres an
die jeweilige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats.
Das BZSt. erhält im Rahmen der vorgenannten Fristen seinerseits von den aus-
länd. Steuerbehörden Informationen über Zinszahlungen von im Ausland nie-
dergelassenen Zahlstellen an in Deutschland ansässige (natürliche) Personen
bzw. Personenzusammenschlüsse. Diese Informationen werden durch das BZSt.
sodann an das jeweils zuständige inländ. FA für Zwecke der Besteuerung weiter-
geleitet.
Näheres zum Ablauf der Datenübermittlung enthält das Anwendungsschreiben
zur ZIV (BMF v. 30.1.2008 – IV C 1 - S 2402 - a/0, BStBl. I 2008, 320 [geändert
durch BMF v. 20.9.2013 – IV C 1 - S 2402 - a/0:021 – DOK 2013/0872002,
BStBl. I 2013, 1182]).

5. Verhältnis der Zinsinformationsverordnung zu anderen Vorschriften

a) Verhältnis zu § 50e
Kommt die Zahlstelle ihren nach § 8 ZIV bestehenden Informationspflichten
vorsätzlich oder leichtfertig nicht, nicht richtig oder nicht vollständig nach, be-
geht sie eine Ordnungswidrigkeit. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße von bis zu 5000 € geahndet werden.
Die Tatsache, dass eine derartige Bußgeldvorschrift nicht Bestandteil der EU-
Zinsrichtlinie ist und die BReg. insoweit ihr aus § 45e resultierendes Umset-
zungsobligo übererfüllt hat, ist jedoch nach zutreffender Sichtweise unschädlich
(Nieland in Lademann, § 45e Rz. 12), denn der Gesetzgeber ist lediglich dazu
verpflichtet, die Vorgaben einer EU-Richtlinie bei der Umsetzung in nationales
Recht nicht zu unterschreiten. Überdies hat die EU es den nationalen Gesetz-
gebern nach Art. 17 Abs. 1 der EU-Zinsrichtlinie anheimgestellt, Regelungen zu
treffen, die erforderlich sind, um der EU-Zinsrichtlinie nachzukommen. Damit
obliegt es dem nationalen Gesetzgeber, die Umsetzung der EU-Vorgaben unter
Sanktionsandrohung zu vollziehen.

§ 45e Anm. 15–17 B. Satz 1: Umsetzung der EU-ZinsRL
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b) Verhältnis zu § 30a Abs. 2 AO
§ 30a Abs. 2 AO verbietet es den Finanzbehörden, von Kreditinstituten zum
Zweck der allgemeinen Überwachung einmalig oder periodisch Mitteilungen
über Konten bestimmter Art oder bestimmter Höhe zu verlangen. Nach zutref-
fender Ansicht steht dieses Verbot den Meldepflichten nach der ZIV aber nicht
entgegen, da diese spezialgesetzlicher Natur ist und demnach der Regelung des
§ 30a Abs. 2 AO vorgeht (Nieland in Lademann, § 45e Rz. 13; aA Jachmann,
BB 2003, 2712). Gleichwohl trägt die ZIV zur fortschreitenden Erosion des sich
aus § 30a Abs. 2 AO ergebenden Bankgeheimnisses in hohem Maße bei.

C. Erläuterungen zu Satz 2:
Ermächtigung des Bundeszentralamts für Steuern zur

Weitergabe der Daten

Nach § 45e Satz 2 sind § 45d Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 entsprechend anzuwen-
den.
Folglich ist es dem BZSt. ua. gestattet, den Sozialleistungsträgern iSd. §§ 18 bis
29 SGB I die erhaltenen besteuerungsrelevanten Informationen mitzuteilen, so-
weit dies zur Überprüfung des bei der Sozialleistung zu berücksichtigen Ein-
kommens oder Vermögens erforderlich ist oder der Betroffene zustimmt.

C. Satz 2: Weitergabe der Daten Anm. 18–19 § 45e
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§ 45e
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